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I. Allqcmeiiie Bcrwnltnngssnchc», Beamte, Jahrrechnungen.
sS. auch Rechts- und Gerichtssachcn).

Art. 1. (1587). Man hält für nöthig, daß die Obrigkeiten ihren Gesandte» jedes Jahr bei ihren Eides-

Pflichten iiberbindcn und als ersten Pnnkt in die Instruction stelle» lassen, die neuen Verordnungen gegen das

^'acticiren, Miet und Gaben pünktlich zu halten, und daß beim Beginn jeder Jahrrechnung dieses öffentlich

diesen werde, auch sollen die Gesandten, Landvögtc, Amtleute, Fürsprecher, Landräthc und Gemeinden diesen

jährlich erneuern. Absch. 18. ü, — 1Z. 11587). Die Gesandten sollen ihre Obern an den Artikel in den

>>e»e» Landsaznngcn erinnern, wonach jede Obrigkeit ihre Gesandten gcnügend bezahlen solle, damit sie nicht

^ Tage ungebührlich verlängern und damit das Verbot der Miet und Gaben aufrecht erhalten bleibe; diese

'Nnnerung ist um so nöthigcr, weil die Gesandten einiger Orte so geringe Besoldung für Zehrnng und Reit¬

en genießen, daß sie die Hälfte znsezen müssen. Ibid. I. — !!. (1587). Mittheilung der Verordnung gegen

lct und Gaben, Umtriebe und Bestechungen. (S. Absch. Iv. x,). — 4. (1587). Weisung a» die Landvögte

^ äffend den durch Vcrabfolgnng von Geschenken verminderten Ertrag der Bußen. (S. Umkam ?.). —
(1588). In Folge eines jüngsten Vorfalls wird beschlossen, in Zukunft dürfe kein Gesandter vor Bcendi-

k>»»g beiden Jahrrechnungen zu Lanis und LnggarnS nach Mahland reiten und auch dann lediglich in

seilen Kosten, den» es zieme sich nicht, daß durch solche Privatreisen die allgemeinen Kosten vermehrt und

^Heimreise der andern Gesandte» gehindert werde. Absch. 45. ». — 6. (1588.) Den Gesandten der VII katholischen

iih ^ cnnctbirgische Jahrrechnung soll der Auftrag ertheilt werden, dafür zu sorgen, daß der Verordnung
^ das Trölwerk und das Practicirc» steif nachgelebt werde, und daß die wälschen Amtleute dieselbe cben-

6 beschwören und Übertretungen bestraft »verde». Auch soll, bevor alle Sachen der Jahrrechnung erledigt

kein Gesandter »ach Mahland reiten, außer in eigenen Kosten. Absch. 5!). k. — 7. (1589). Haiiptmanu

>chael Bäldi von GlarnS, früher Landvogt im Mainthal, klagt, daß er nicht zu dem Gcldc gelangen könne.
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welches er zur Zeit seiner Amtsverwaltiing einigen Bnßfälligen vorgestrekt habe. Es wird nun beschlösse«/
wenn ein Landvogt Jemandem zur Bezahlung von Bußen Vorschüsse gemacht hat, aber keine Nükerstattung
erlangen kann, so ist der regierende Landvogt auf dessen Klage gehalten, den Schuldigen bis zu erfolgter
Bezahlung in VerHaft zu sezeu. Jeder Gesandte soll dieses in den Abschied nehmen, damit man sich in Zukunft
darnach halte. Absch. 85. t. — 8. (1589). Anzug betreffenddie in den Orten Uri und Zug wiederum vor-
kommenden Umtriebe und Gastereien bei Ernennung von Gesandten und Beseznng von Vogteien (S. Absch'
95. i.). — 9. (1589). Es wird einstimmig beschlossen, die neue Sazung betreffend Mict und Gaben pünktlich
zu halten, was die Landvögte, Amtleute, Fürsprecher und gemeinen Unterthanen auch thnn sollen. Das wird
in den Abschied genommen, um die Obrigkeiten zu versichern, daß diese Saznng hier unverändert gehalten
worden ist, was auch ans den Tagsazunge» zu Baden geschehen sollte. Absch. 100. Ii. — 19. (1589). Dir
Beschwerde Nidwaldens, daß die zürcherische Gesandtschaft seinen Gesandten wegen entfernter Verwandtschaft
mit dem Landvogt im Mainthal ausgestellt habe, während doch der Gesandte Zürichs bei der Beurthcilung
seines eigenen Bruders gesessen sei, wird ml rekorvnclnm genommen. Absch. 112. f. — 11. (1590). Bezüglich
der Entschädigungder Gesandten auf die ennetbergischen Jahrrechnungenwird vorgeschlagen, den Commune»
außer dem bestimmte»Appellatiousgeld noch etwas aufzuerlegen und einen Termin festzusezeu, wie lange die
Gesandten ans die Unterthanen warten sollen, wie die drei Orte in Betreff ihrer Vogteien Bellenz, Bollenz
und Niviera bereits verfügt haben. Wird in den Abschied genommen. Absch. 120. e. — 12. (1590). Da die
Gesandten ans den ennetbergischen Jahrrechnnngen oft sechs bis sieben Wochen bleiben, weil die Unterthanen
ihre Geschäfte immer verschieben,woraus große nnnöthige Kosten entstehen, so wird beschlossen, in Zukunft
sollen die Gesandten nicht länger als vierzehn Tage zu Lauis und eben so lauge zu LuggarnS bleiben und
Audienz geben; nach Lauis gehörende Parteien sollen sie zu Lnggarns nicht mehr anhören; vierzehn Tage vor
Ankunft der Gesandten sollen die Landvögtc von Lauis und Luggarus allen Parteien anzeigen, daß sie d>e
für ihre Processe und Appellationen nöthigen Urtheile, Kundschaften u. dgl. sich verschaffen mögen, indem die
Gesandten nur vierzehn Tage an einem Orte verweilen werden; die beiden Landvögte sind gehalten, de»'
Gesandten von Zürich sofort nach seiner Ankunft die zn behandelndenAppellationenanzugeben; wer etwas Z"
appelliren hat, soll es vor den eidgenössischen Gesandten innert obbenannter Zeit thnn, nicht aber an die eiM
zelnen Orte gelangen; bringt Jemand in dieser Zeit seine Appellation nicht vor, so ist das Urthcil bestätigt
handelt Jemand diesen Verordnungen entgegen, so soll er bestraft werden. Den Landvögten wird angezeigt'
daß diese Verordnung und Sazung für alle Zukunft gelten und daher in die Statuten eingetragen werde«
soll. Ferner wird verordnet, daß von einer Appellation nicht mehr als 3 Kronen gefordert und genommen
und daß solche, welche mehr Miet und Gaben anbieten, bestraft werden sollen. Wenn Gesandte nach Mayla«^
reiten, sollen sie es in ihren eigenen Kosten thnn. Das Alles wird in den Abschied genommen, damit die
Orte diese Verordnungen streng handhaben. Absch. 128. Ii. — 19. (1590). Mahnungen an Uri und
wegen stattgefundencnUmtrieben bei Beseznng der Ämter und Vogteien. (S. Absch. 132. ß.). — 14. (1590)'
Die Gesandten ans den nächsten Tag zu Baden sollen instruirt werden in Betreff Verminderung der zu große"
Kosten auf den eunetbirgischen Jahrrechnungen. Absch. 134. v. — 15. (1590). Beim Beginn der Jahrrech»»»?
wird die Sazung, weder Miet »och Gaben anzunehmen und keinerlei Practiken zu üben, verlesen und geschworen-
sie buchstäblich halten zn wollen. Und damit sie auch in Znknnft also gehalten und das Nechterkanfcn, Trift'
und Practicirwerk abgestellt und ans den Tagsaznngen zu Baden diese Saznng ebenfalls beschworenwerde-
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>vird dieses in den Abschied genommen. Absch. >37. n. — IE Ebensv. Absch. 17(1. b. — 17. (1592).

Saznng gegen das Annchnien von Miel »nd Gabe» wird verlesen und eidlich beschworen. Da man aber

>» Erfcihrung gebracht hat, daß dieselbe ans den gewöhnlichen Tagleistungen zu Baden nicht beschworen werde,

»»d damit dieser Verordnung in Zukunft pünktlich nachgelebt werde, wird dieses nä rotoronclum genommen,

^bsch. 209. a. — 18. (1592). Der Gesandte von Zürich macht Anzug, es sei dieses Jahr von gemeinen Eid-

gcnvssen zu Baden beschlossen worden, in Zukunft keinen Landvogt dies- und jenseits des Gebirges einzusezen,

nicht eine Bescheinigung von seinen Obern beibringt, daß er seine Erwählnng nicht durch Miel und Gaben

»»^gewirkt habe. Da nn» aber der antretende Landvogt in Lanis mit einer solchen Bescheinigung noch nicht

Ziehen und das bisher in den ennctbirgischcn Bvgteicn nicht geübt worden ist, so wird der Gegenstand in

de» Abschied genommen, damit in Zukunft jeder Landvogt sich zu verhalten weiß und es allen Orten kundbar

^de. UM i, — ^ (is>g2). Erneuerter Beschluß über die von den Landvögten beizubringende Bescheinigung,

sie ihre Wahl nicht Umtrieben oder Practiken verdanken. (S. deutsche Vogt, überh., Art. 37.). Absch.

210. <z. _ «ZI. (1593). Die zu Baden erlassene Landcsordnung und Saznng wider die Practiken, Miet und

^aben wird verlesen und beschlossen, dieselbe in allen Theile» zu halten. Da man indcß nicht genau weiß,

°b dieselbe auf den Tagleistmigen zu Baden und andcrSwv auch beobachtet werde wie hier, obwohl eS in

öligen Orten üblich ist, die Gesandten vor ihrer Abreise der Obrigkeit schwören zu lassen, so wird dieses

ö»>» Bericht in den Abschied genommen. Absch. 233. a.. — 21. (1594). Ans den Anzug LnccrnS, daß in den

^Uletbirgischcu Herrschaften Niemand confiscirte Güter kaufen wolle, weil die Käufer ihres Lebens nicht sicher

^», wird beschlossen, wenn solche Güter verfallen, so soll es bekannt gemacht werden; Käufer will man bei

'^n Käufen schirmen; findet sich aber kein Käufer, so soll die betreffende Gemeinde die verfallenen Güter

sich z» lösen verpflichtet sein, ihr ist aber etwas am Kaufpreis nachzulassen; Landammann Jmhvf soll sich

^ttndigen, wie viel in solchen Fällen den Gemeinde» zu LaniS nachgelassen werde. Absch. 254. Ii. —
(1594). Der Anzug, daß die Jahrrechnnngcn allzu große Kosten verursachen, wcßhalb angemessene Ber¬

gungen dagegen getroffen werden sollten, wird ml jiwtnwnclnl» genommen. (S. Ibicl. I.). — 23. (1595).

^»Ach macht Anzug, schon seit einigen Jahre» haben die Gesandten bei Erkennnng von Bußen und Strafen

Sizgeld auferlegt, welches ihrer Obrigkeit zu verrechnen einige sich nicht für verpflichtet halten; deßwcge»

^ dann einigen Miträthcn von ihren Obern anfgclragen worden, darüber sich zu erkundigen und darauf zu

k", daß in Zukunft die Bußen gänzlich verrechnet werden und die Gesandten ein Sizgcld sich nicht zn-

gäcn. Da nun aber einige Gesandten von ihren Obern nicht genügend entschädigt werden, so daß sie sich

Bezug eines SizgeldeS für berechtigt halten, waS ihnen auch bisher von ihren Obrigkeiten gestattet worden

' »nd damit in Zukunft weder in den Orten noch ans Tagsazungen dieser Sache wegen ein Mißverständlich

^stchc, men» das Sizgcld von den Gesandten nicht verrechnet wird, und damit man sich darnach zu verhalten

wird die Sache in den Abschied genommen. Absch. 282. i,. — 24. (1595). Auf einer frühern Jahr-

iNllng 5var Jemand um 1000 Kronen gestraft worden, wovon die Gesandten nur 700 Kronen den Orten

^chneten, die andern 300 aber unter sich vcrtheilten. Da man nun vernommen hat, daß der Gesandte

r°as Reiff seiner Regierung seinen Antheil verrechnet habe, so mag jedes Ort in de» Rechnungen nach-

t>v^' ^ ^ Kronen verrechnet worden sind. — Diesen Anzug haben nicht die Gesandten
' Schwyz, wie eS im lezten Abschiede heißt, sonder» die von Schasfhansen gemacht, und demgemäß werden

^ dessen entlastet. Absch. 283. n. — 25. (1590). Die Saznng wider Miet und Gaben wird eidlich beschworen.
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Und da man neuerdings vernommen hat, daß die Gesandten auf den Jahrrechnnngenzu Baden diese»
noch immer nicht schwören, soll dieses in den Abschied genommen werden. Absch. 306. n. — 26. (1596). M
läßlich eines eingeklagten Handels zu Mendris wird nöthig gefunden, bezüglich der großen unleidlichen SiZ'
gelder, welche die Gesandten zu Lauis und Lliggarns hie und da beziehen, eine Ändernng zu treffen, daiißi
sich die Untcrthancn nicht mehr zu beklagen haben. Absch. 812. k'. — 27. (1597). Die Beschwerden über I.
brauche der ennetbirgischen Amtleute mit dem Sizgeld, 2. Vertheilnng der den Eidgenossen zufallenden Buße»
unter die Gesandten, 3. Gcwaltmißbranch der ennetbirgischen Landvögte, indem sie ans eidgenössischenTass
saznngen erlassene Urtheile aufheben, werden in den Abschied genommen, damit die Orte ihre Gesandten a»!
die ennetbirgischen Jahrrechnnngen instrniren, diese Unordnungenund Mißbrauche abznschasfen. Absch. 330. o.

28. (1597). In Zukunft soll jddes Ort nur solche Landvögte ans die gemeincn Bogteien ernennen, die >>^
gegebenen Fall einen Schaden zu ersezen im Stande wären. (Pgl. deutsche gem. Bogt, überh., Art. 67.). Abs^
334. p. — 26. (1597). Weil die ennetbirgischen Landschreibcr die Landvögte wenig respectiren und leztetl
nicht nach ihrem Gefallen Handeln können, so beantragt Zug, daß in Zukunft jeder ans eine ennetbergisP
Vogtei erwählte Landvogt seinen Landschreiber mitnehmen solle. Es wird nun den in anderer Angelegenh^
nach Luggarus verordneten Gesandten von Zürich, Lucer», Uri und Glarus aufgetragen, zu nntersnchcn,
sich die Landschreiberund Amtleute gegen ihre Unterthanen halten, und den Landschreiberim Mainthal
nach Befinden abzusezen. Absch. 342. ü. — 60. (1598). I. Weil die ennetbirgischen Bogteien wenig ertragt
will man darauf halten, daß die Landvögte alle Frevelgeldcr und Bußen einziehen und in Rechnung bringt
wie die andern Landvögte auch thnn. 2. Gegen die Übung, daß die Landvögtc sich für die Ernennung
Statthalters einige hundert .Kronen geben lassen, die dieser dann durch Bedrüknng »nd sonst wie sich wiet^
zu verschaffen sucht, will man einschreiten.3. Die ennetbirgischen Landvögtemögen jeweilcn die Landschreib^
mit sich nehmen. Absch. 348. s. — 61. (1598). Die Gesandten von Uri machen die Anzeige, daß die dre'
Orte für ihren Landvogt zu Bellenz eine Ordnung aufgestellt haben, von der sie sich guten Erfolg versprecht
Sie werden um Mittheilnng dieser Verordnung ersucht, damit man für die gemeinen Bogteien auch eine besst
Ordnung machen könne. Ikicl. t,. — 62. (1598). Da die katholischen Orte finden, daß die Verhandlungen ^
Baden in Betreff der ennetbirgischen Landschrciber nicht richtig in die Abschiede aufgenommenworden sind,
will man ans nächster Tagsaznng die Streichungdieses Artikels verlangen. Absch. 353. g. — 66. (1596)'
Auf eine Zuschrift der Gesandten ans der Jahrrcchnnng zu Baden (S. folgenden Artikel), man möchte bezögt
der Bußen und Gefälle eine neue Ordnung aufstellen, ähnlich derjenige», welche Uri, Schwyz und U»t^
walden für ihre Bogteien erlassen haben, wird ans Ratification hin verordnet, die Landvögtc zu Lauis
Luggarus dürfen fortan keine Bußen oder Frevel vertragen, oder hinterrüks der zwei Verordneten Bere!"
barnngen über Bußen treffe»; lcztcre sollen alle Bußen und Verkommnissc in einen Urbar verzeichnen »nd ^
Gegenwart der Amtleute ans der Jahrrechnung über Alles getreue Rechnung geben und Acht haben, daß ^
.Kaminer nichts „verschine"; wenn die Amtleute sich dagegen verfehlen, sollen die Verordneten den Gesa»d^
davon Anzeige machen. Damit die Landvögte und Amtleute aus malefizischen Händeln nicht criminalischc
und auch die Landvögte zu Mendris und im Mainthal wissen, was sie zu Händen der Kammer zu verrech'^
haben, wird festgesezt, was malefizisch sein solle, nämlich Kezerei, eS sei in Glanbenssachen „oder vß ^
Eristenheit handlen", Mord, Brennen, Straßenraub, Todtschlag und Mitwirkung dabei durch Rath und
Vergiftung, falsches Zeugniß geben, Friedbrnch, Diebstahl, Meineid, Verrükcn von Marchsteinen, Über»»^'
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Allmenden und dergleichen Sache», die Leib und Leben oder Leibesstrafcn antreffen. Ferner wird verordnet,

die Landvögte zu Lanis und Lnggarns von allen Bußen nnd Vcrkoniinnissen zwei Theile haben, daraus

alle Kosten bezahlen nnd den dritten Thcil ohne Kosten oder Abzug der Obrigkeit verabfolgen sollen,

"»d daß sie gber die Buße», sie seien gütlich oder rechtlich, heimlich oder öffentlich vertragen, bei ihren Eiden

kchunng zu geben haben und keine Verehrung oder Siegelgeld vorbehalten dürfe»; sie sollen auch nicht die

Augniß haben, in Sachen, wo Einer Lcibesstrafe verdient hat nnd mit Geldstrafe gebüßt worden ist, weiter

thädigcn. Die Landvögte zu LaniS haben neben den übrigen Unkosten aus ihrem Thcil jährlich zu bezahlen:

e»> Sigrist im Spital 4 Kronen, für das Opfer an St. Lorenzentag I Krone, dem Landschreiber für die Jahr-

^chnnngsabschicde ti Kronen, dem Nachrichter für das Holz 4 Kronen. Die Amtleute haben für verlorene

Gänge und Processe nichts weiter zu fordern, sondern es soll jeder dem Landvogt über seine Arbeit eine

' wMnig zustellen, worauf ihn der Landvogt aus seinem dritten Thcil zn entschädigen hat. Der Trompeter

vom Landvogt nach Verhältniß seiner Mühe nnd gemäß Entscheid der Amtleute bezahlt werden. Die

cn»nier hat jährlich Folgendes zn bezahlen: Dem Kapuziner-- nnd dem Frauenklostcr zn Lanis je 2 Kronen,

"U Nachrichtcr 52 Krone», beiden Beiständern bei dem Criminal je 3 Kronen, dem Landvogt für den Unter-

Mt des Hausraths 20 Kronen, dem Großweibel desgleichen 10 Kronen, des Landschreibcrs Substitut das

^vhnlichc Trinkgeld mit 3 Kronen, für vierzehn Sekcl, „um jcrlichcn der Obrigkhcit gelt darin zetnn ",

^Kronen. Absch. 354. 1. — 34. (1508). Die drei Länder theilen die Verordnung mit, die sie für ihre

vgtcicn cnnct dem Gcbirg zur Sicherung ihrer dortigen Einkünfte erlassen haben nnd die Folgendes cnt-

t: Als malefizische Sachen werden erklärt Kezerci, Mord, Brennen, Straßenraub, Todtschlag, Vergiftung,

lasches Zeugniß geben, Fricdbrnch, Diebstahl, Meineid, Vcrrüken von Marchsteinen, Übernuzcn von Alpen

Allmenden, überhaupt was Leib nnd Leben betrifft; diese Sachen dürfen von den Landvögten nicht als

^"»inalisch behandelt werden; der Rath zn'Bellenz soll drei Ehrcnmänncr bezeichnen, in deren Gegenwart

^ Kommissär alle Processe formircn soll; wenn diese drei Männer glauben, daß der Amtmann in etwas

^st »uch Gebühr gehandelt habe, so sollen sie bei ihrem Eid den drei Orten davon Anzeige machen; der
^Rnicmu soll keine Gefangenen foltern, ohne vorher unparteiische Kundschaft in Gegenwart der genannten

^ Zeugen anfgenommen zu habe»; ist Einer wegen einer geringen Sache verhaftet worden, so soll der

"üinciun ihn auf Bürgschaft frei lassen; wer einen unbescholtenen Mann anklagt, der soll bestraft werden,

sich ans dem Angeschuldigten nichts erfindet, und auch alle Kosten tragen. — Diese Verordnung wird

die ennctbirgischcn Gesandten gcschikt, damit sie selbe auch dort einführen (S. de» vorgehenden Artikel),

"ch wird beschlossen, zu Lanis drei Männer zn bezeichnen, welche die Amtleute nnd die sieben Männer in

andern Bogteien beaufsichtigen, ob sie den Statuten nachkommen oder nicht, nnd bei ihren Eiden Fchlbare

Gesandten verzcigcn. Absch. 355. i. — 35. (1508). Die gegenwärtigen Landschreibcr in de» ennetbirgischen

Meie» werden ans Wvhlvcrhalten bestätigt; würde sich der eine oder andere nicht recht halten, so soll er

^sezt werden. Ibici. 1. — 3K. (1598). Die auf lezter Iahrrcchnnng vorgeschlagene Verordnung in Betreff
^ Strafe» nnd Bußen wird »ach Annahme einer von den evangelischen Orten gewünschten Modifikation,

"Vilich in der Aufzählung der malefizischen Verbrechen »ach „ Kätzerh in Glaubenssachen ald vß der

^stenhcit handle»" die Worte „in GlanbcnSsachcn" wegbleiben sollen, nnnmehr zn Kräfte» erkennt. Absch.

' ' — 37. (1590). Wälsche Sache» (Angelegenheiten der ennctbirgischcn Herrschaften) dürfen nicht mehr

n Tagsaz„„gx„ diesseits des Gebirgö gebracht werden. (S. Absch. 372. s.). — 38. (1500). Nach Verlesung
188
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der Verordnung von 1586 wider das Annehmen von Miel und Gaben und Erkaufen der Ritte und Ämt^
wird geschworen,dem dritten Artikel derselben gcnan nachzukommen. Bezüglich der andern Artikel, die zu"'
Thcil nicht gehalten werden, zum Theil aufgehoben worden sind, will mau referircn und nimmt die Sache
daher in den Abschied. Absch. 380. b. — 39. (1003). Die Unordnungen und Mängel bei den eunetbirgiscM
Jahrrechnungen sollen beseitigt werden. Absch. 404. r. — 49. (1603). Die im Jahr 1598 entworfene Ml'
ordnung über Verrechnung der Bußen und Gefälle und die der Kammer anzurechnenden Kosten, wird aus
Ratification hin für Lanis zu Kräften erkennt und in den Abschied genommen. (Vgl. Lanis Art. 82.). Absch'

502. b. — 41. (1604). Vor einigen Jahren war beschlossen worden, daß jeder Landvogt oder Gesandte zuriiü
zuweisen sei, der nicht einen Eid schwören könne, daß er seine Ernennung nicht durch Umtriebe oder Bestechu»ß
ausgewirkt habe. Da man nun aber vernommen hat, daß zuweilen nicht minder verwerfliche Mittel zn dieses
Zwek angewendetwerden, die ebenso sehr der Eidgenossenschaft Ncpntation nachtheilig sind, so wird die SaA
in den Abschied genommen. Absch. 531. cl. — 42. (l605). Erneuerung der Verordnung wider das Practicir^
für Landvogtcien und Gesandtenstcllen. (S. Absch. 567. nn.). — 43. (1606). Die Orte sollen bei den
sandten, die dieses Jahx ans den ennetbirgischen Jahrrechnnngen gewesen sind, Erkundigungen einziehen wM>
des Gerüchts, wonach sie auf diesen und den frühern Jahrrechnnngen, zuwider den Saznnge», einen Theil dek
Strafen und Bußen für sich in Anspruch genommenhätten. Über das Resultat soll zu Baden Bericht erstatte
werden, damit man die nöthigen Maßregeln treffen kann; an Zürich wird davon Mittheilnnggemacht. Absäl

605. c>. — 44. (1607). Es wird vorgebracht, in den ennetbirgischen Vogteien seien große Mißbränche
Übung gekommen, indem die Landvögte den Unterthancu allzu hohe Bnßen auflegen, weil ein Theil daM
ihnen gehört und sie darüberhiu den Rest, statt ihn de» Obrigkeiten zn verrechnen, in Sizgcld ninwandel»'
geringe Fehler werden so hoch gebüßt, daß man meinen sollte, die Kronen wachsen dort wie Laub und Grav¬
es sei zu besorgen, daß die bedrängten Unterthanen,wenn man diesem Unwesen nicht freiwillig stcnre,
Rache schreien und Übels anrichte» werden. Daher werden Schwyz und Unterwalden beauftragt, durch AM
ordnete bei den Landvögten, Beamten und überhaupt da wo sie Aufschluß zn erhalten glauben, genaue
kundigungen einzuziehen und über das Resultat zu rechter Zeit cinznberichteir, damit man auf künftiger J^'
rechuung zn Baden diesen Mißbräuchen abhelfen kann. Absch. 618. k. — 45. (1607). Da der Bericht
die Mißbräuche in den ennetbirgischen Vogteien aus Mißverständnis; statt ans die Jahrrcchnnug zu Baden a"
die ennetbirgischen Gesandten geschikt worden ist, so soll das, was daselbst verhandelt wird, ans nächster
sazung vorgebracht werden. Absch. 625. m. — 49. (1608). Es wird der Antrag gestellt, die cnnctbirgistM
Gesandten dahin zn instruiren, daß bei ihrer Ankunft die Zahl der Appellationen und der Appellanten M
Landschrciber schriftlich zugestellt werden solle, damit die Bußen nicht mehr so verthädiget werden, ferner ^
dem Gesandten von Zürich noch ein anderer Gesandter zur Austhcilung des Geldes beigeordnet,die Execut'^
der Urtheile auf das dritte Gebot nicht mit Geldstrafe, sonder» mit Gefängniß vollzogen, endlich der La>^
schafteu Statuten bereinigt und reformirt werden. Ihre Entschließungenhierüber sollen die Orte
Gesandten nachschiken. Absch. 656. n. — 47. (1608). Die Landvögtevon Mendris und aus dem Mai»^
haben der Kammer einige malefizischc Händel verrechnet und glauben, man solle ihnen diese Bußen wM'
der lhenrcn Jahre wieder verehren, wie bisher stets gebräuchlich gewesen sei. Damit die Gesandten in Zuku'^
sich zn verhalten wissen und eine Verordnung hierüber erlasse» werde, wird der Gegenstand in den Absäst^
genommen.Absch. 662.1. - 48. (1609). Den Gesandten auf künftige Jahrrechnnng sollen Vollmachten erthe^
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werden in Betreff der eingerissenen Unordnung in der Abtheilung der Bußen zwischen der Kammer und den
^»dvögten und daß den Landvögtenwieder die Bcfngniß ertheilt werde, das Tragen von Gewehren zu er¬
hüben. Absch. 713. t. — 49. (1313). Der Sazung vom Jahr 1586 über das nngöttliche Practicircn, auf
^che jeder Gesandte einen Eid zu schwören schnldig ist, soll beigefügt werden, daß in Zukunft nicht nur die

sandten, sondern auch alle Amtleute, welche de» Berathnngcn beiwohnen, einen Eid schwören sollen, daS-
was in geschlossenemRath verhandelt werde, Niemanden zu offenbaren, wie das auch zu Baden und
meisten Orten beobachtet wird. Absch. 830. a. — 59. (1614). Es hat sich unter den Gesandten eine

eunnigsvcrschiedenheit gezeigt, indem einige dafür halten, daß die Landvögtc vor Besitznahme der Vogteien
i>»e» Eid schwören sollen, weder durch Miet und Gaben noch durch andere unerlaubte Practiken zu ihrem

befördert worden zu sein, während andere für genügend halten, wenn sie die Huldigung ihren Obern

^ I e» »nd darüber eine Bescheinigung beibringen, wie es bisher auch gehalten worden sei. Man läßt es nun
dieses Jahr bei den alten Bräuchen verbleiben, verordnet aber auf Ratification hin, daß in Zukunft die

.„ Vögte (wie auch die Gesandten zu thn» schnldig sind) vor Bcsiznahme des Amts den Gesandten einen
^nilichx,, Eid leisten sollen. Absch. 865. o. — 51. (1614). Bestätigung der Verordnung wider das Practi-

um Gesandtschaften. (S. Absch. 866. Ic.). — 52. (1615). Da dem im Jahr 1586 zu Baden erlassenen
^>t, daß die Gesandte» ans die ennctbirgischcn Jahrrcchnungcn einen Eid schwören sollen, keine Miet und

^ k" anzunehmen, zu Lauis und Lnggarns bisher nachgelebt worden ist, während ans den Jahrrcchnungen
Baden ein solcher Eid nicht geleistet wird, so wird der Gegenstand in den Abschied genommenum zu cnt-

^ be», oh bio ennetbirgischen Gesandte» auch in Zukunft diesen Eid zu leisten schnldig seien oder nicht, oder
Observation zu Baden minder nöthig sei, als hier. Absch. 802. a. — 53. (1616). Die Gesandten

^ die ennetbirgischen Jahrrcchnungcn sollen auch ferner eidlich beschwören, weder Miet noch Gaben annehmen
Baden das nicht beobachtet wird, so bringt man die Sache an die Obern. Absch.

Ztti ^ (1617). Da einige Gesandten Anstand nehmen, de» Eid, wie er ihnen gemäß des badischen
^ iieds zngemnthet wird, z» schwören, wird folgende Fassung entworfen: I. Die Gesandten sollen schwören,
H^ohen Obrigkeit Lob, Nnzen »nd Ehre zu fördern, Schande und Schaden zu wenden, Jedermann gut

""d Recht zu halten, dem Armen wie dem Reichen, dem Fremde» wie dem Einheimischen,„souill
^ ^l'standt crthragcn mag", weder durch Freundschaft noch Feindschaft, Miet noch Gaben, oder um anderer

willen dazu z» verhelfen, wozu er Recht hat. Alles getreulich und ohne Gefährde.2. Sie sollen
schwören, daß sie „sollichc Ire Ritt" weder durch Practiken, Trölcrci, »och andere dergleichen verbotene
M'liche Mittel erlangt haben, und daß sie die alte Sazung bezüglich der Todtschlägerobscrvircn und

dird" 5" liberiren „sich gcwaltö anncmmen" wollen. 3. Was in versammeltemRath verhandelt
»nd dessen Veröffentlichungbedenkliche Conscquenzcn haben möchte, sollen sowohl die Amtleute, die den

^ lungen beiwohnen, als die Gesandten geheim zu halten bei ihrem Eid verbunden sein. Absch. 954. a. —
»»d Euleuerung der 1613 aufgestellten Verordnung wider das Practicircn und Trölcn um Ämter

andvogteien. Bevor die Landvögtc zu ihrer Amtsverwaltung zugelassen werden, sollen sie auf diese Ver-
"""l! schwören. sS. Absch. 957. cl.).
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2. Rechts- und Gerichtssachen, Statuten.
(S. auch allgemeine Verwaltungssachen »).

a„ Allgemeine Verordnungen. Statuten und Freiheiten der Unterthanen.

Art. 50. (1588). Den ennetbirgischen Landvögtcn wird zur Kenntniß gebracht, daß in Zukunft jeder

Appellant statt 1 Krone deren 3 zu bezahlen habe. (S. Absch. 48. m.). — 57. s1588). Anzug wegen des

Appellationsgeldes für den Landvogt und die Gesandten w. (S. Absch. 49. s.). — 58. (1589). Schwpz »»b

Zug bringen vor, vor einigen Jahren habe man denen von Luggarus bewilligt, sieben Männer zu erwähle»,

welche deni Landvogt beim Nechtsprechen behülflich sein sollen, nun habe» ans lezter Tagsaznng Abgeordnete

der Landschaft Lauis ein gleiches Begehren gestellt; Schwyz und Zug finden aber, daß solches den Eidgenosse»

an ihren Freiheiten und Gerechtigkeiten und den Landvögten an ihrer Gewalt Abbruch thne, und beantrage»

daher, nicht nur die von Lauis abzuweisen, sondern auch die von der Landschaft Luggarus erwählten siebe»

Männer, kraft Vorbehalts, wieder abzusezen und die Landvögte wie von Alters her regieren zu lassen, de»»

je mehr Freiheiten man den Unterthanen gebe, desto mehr wollen sie haben. Wird in den Abschied genomi»»»'

Absch. 85. d. — 50. (1589). Der erneuerte Antrag, zu Luggarus und in den andern ennetbirgischen Herl'

schaften jene sieben Männer wieder abzuschaffen, welche neben und mit dem Landvogt in de» meisten Geschäfte»

handeln, wird zum Beschluß erhoben; zugleich werde» Uri und Unterwalden beauftragt, eine Verordnung Z»

entwerfen, wie die ennetbirgischen Landvögte sich in Zukunft gegen die Unterthanen zu verhalten haben, da»»k

Übergriffe verhütet werden. Absch. 191. ll'. — K0. (1599). Weil abermals einige Parteien ans den en»»^

birgischen Vogteien »ach Baden gekommen sind, um hier statt ans den dortigen Jahrrechnnngen ihre Anstä»i>»

entscheiden zu lassen, so wird beschlossen, in Zukunft dürfe kein Ort mehr eine solche Partei anhören; »»^

solchen Parteien soll es gestattet sein, welche zwischen den ennetbirgischen Jahrrechnungen und den Tagsaznng»»

diesseits des Gebirgs zu appelliren wünschen. Absch. 138. o. — kl. (1599). Das Verbot gegen das B»»'

bringen von Klagen bei den Orten ohne vorherige Anzeige an die Gegenpartei wird erneuert. (S. Abs^'

138. ß.). — K2. (1593). Da man in Erfahrung gebracht hat, daß solche, die in ihren Nechtshändeln d>»

Stimmen von sieben Orten, als der Mehrheit, ausgebracht haben, in der Regel sich an die übrigen O»i»

nicht mehr wenden, so wird auf Ratification hin verordnet, in Zukunft sollen spänige Parteien schuldig s»»''

alle regierenden Orte zu besuchen. Absch. 233. Ii. — k!!. (1594). Hauptmann Grüninger und Michael Strick»»'

beide Landschreiber von Uri, sowie Schreiber Käs haben sich hieher nach Lanis verfügt, um zu fürsprechcn, und b»'

gehren nun zuwissen, warum ihnen das verwehrt werde, da nach uraltem Brauch nicht allein zu Lauis und Lugga»»^

sondern auch zu Baden und an andern Orten deutsche Redner ans Zürich, Uri, Schwyz, Unterwalden, Gla»»^

und Basel gebraucht werden; man möchte ihnen mittheilen, was man gegen sie zu klagen habe, damit sie »

rechtfertigen können; übrigens seien sie aus einem uralten Ort der Eidgenossenschaft, das hier so viel <i»

regieren habe, als ein anderes Ort. Da nun zwar keine Klagen gegen sie vorliegen, man aber weiß, daß ^

Landesfürsprecher sich über die deutschen Redner beschweren, weil gerade ans den Jahrrechnnngen der b»ß»

Verdienst ist, so wird die Sache ml instruemlum genommen. Absch. 281. 1>. — K4. (1594). Schwyz ^

den Anzug, daß es mit den Strafen in den ennetbirgischen Herrschaften unrecht zugehe, indem die Untertha»»"

durch die Landvögte und die eidgenössischen Gesandten allzu hoch bestraft werden, daher es gut wäre, >»»"''

man sich an die Statuten halten und der Obrigkeit die Strafen verrechnen würde, der sie gebühren; »"

leztes Jahr sei Jemand um 1999 Kronen bestraft worden, wovon aber in der Eidgenossen Kammer nur "
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fronen geflossen seien, indem die Gesandten 300 Krvnen unter sich verthcilt haben, was wider Statuten und

^Zungen sei. Nachdem man dieses mit Bedauern vernommen, wird jedes Ort beauftragt, über den Sach¬

verhalt genaue Erkundigungen einzuziehen, um ans einer künftigen Tagsaznng eine Ordnung aufstellen zu

Wien, wie die ennetbirgischen Landvögte und Gesandten sich bezüglich der Strafen zu verhalten haben. Absch.

262. <z. — <4595). Weil bisher die Unterthancn ihrer Processe wegen in große Kosten und Aufregung

gekommen sind, indem sie sich mit den ans den hiesigen Iahrrechnnngcn erlassenen Urtheilcn und Erkanntnissen

"'cht begnügten, sondern ans die Tagsazungen zu Bade» und auch in die Orte „größlct" (geritten) sind, so wird

"''rortmet, in Zukunft soll verboten sein, Ncchtshändel »ach Baden zu ziehen, vielmehr soll es gänzlich bei dem

^»'bleiben, was hier gesprochen wird. Das wird zum Verhalt in den Abschied genommen. Absch. 282. a. —
' (1695). Da einige nnrnhige Trölcr ans den ennetbirgischen Vogteicn, gegen alle Verbote und LandeS-

^ch'ung und hinterrüks der Landvögte, in die Orte kommen nnd zn Processen ansreizen, so soll ans nächster

"g(oz?lng zn Baden darüber ernstlich berathschlagt werden. Absch. 289. Ii. — 07. (1597). Dem eingerissenen

'»brauch, daß zum Tode vernrtheilte Verbrecher nach dem Urlhcil wieder „ansgcbittet" werden, will man in

^"kunft die. nöthigcn Schranken sezcn. Absch. 328. e. — (»8. (1597). In Zukunft sollen wälsche Parteien,

sie nicht Beschwerden vorzubringen haben, die ans die Tagsazungen diesseits des Gcbirgs gehören, znrük-

^lvicsen werden. (S. Absch. 330. p.). — Kl). (1597). In Bezug ans die Ncchtshändel aus den ennetbirgischen

^trschaften, welche meistens zn Uri verglichen werden, wird beschlossen, es soll kein Ort die Befugnis? haben,

Parteien zn vcrthädigcn, vielmehr jedes dieselben auch an die andern Orte weisen, damit Niemand sich

beklagen habe. Absch. 334. k. — 70. (1597). Ans den Antrag von Zug wird beschlossen, die Gesandten

""'h Luggarns sollen die den Landvögten zu Lauis nnd Luggarns bcigcgebene» sieben Männer abschaffen, da-

der Landvogt alle Gewalt habe, im Namen der Eidgenossen zu regieren. Absch. 342. g. — 71. (1597).

" bie Parteien mit ihrem Herauslaufen in die Orte einander in große Kosten bringen nnd schließlich zu

»ndc richten, so soll Uri dergleichen in die Orte laufende Parteien abweisen nnd heimzukehren ermahnen.

p. __ 72. (igyg). Nmh der üblichen Verlesung der LandcSordnnng vom 2. Octobcr 1580 wider das

'ölwerk und nngöttlichc Ncchtcrkanfcn bemerkt der Gesandte LnccrnS, wie der 0. Artikel sage, daß die civi-

Appellationen vor die hierscitigen Gesandten gehören, bei deren Erkanntnisscn cö verbleiben soll, und

" sie nicht nach Baden oder andcrstwohin gezogen werden mögen, außer wenn Jemand in seinen? Rechte

'"'eilt worden sei nnd neue Nechtsamen vorweisen könne; diesen? Artikel »verde nicht allein durch die Untcr-

"en, sondern selbst ans den badischen Tagleistnngcn zuwider gehandelt, was nicht nur den Obrigkeiten zur

'eniernng gereiche, sondern auch den gemeinen Mann in große Kosten und andere Weitläufigkeiten führe.

^»>»ach wird auf Ratification hin einstimmig die Verordnung gnt geheißen, daß fürderhin jede Erkanntniß
ennetbirgischen Gesandten rechtskräftig sein solle nnd nur in obgcnanntc» Fällen andcrstwohin gezogen

e" könne; imnierhin aber darf n»r mit Einwilligung des Landvogts nnd unter Vcrkündnng an die Gcgen-

e' die Sache von Ort zn Ort gebracht, nicht aber in den Orten oder zn Baden erörtert, sondern sie muß

^ cr ans eine ennctbirgische Jahrrechnnng gewiesen »nd hier entschieden werden. Absch. 058. I>. — 73. (1008).

»lit ""gezogen, daß das Verbreche?? der Blutschande gar häufig vorkomme, aber von den Landvögten nur
geringe,, Geldstrafe?? gebüßt »verde, nnd daß auch andere malefizischc Händel hinterrüks der zun? Criniinal

ordneten Beiständer abgemacht und vcrthädiget »verde??, nnd zwar dcßhalb, weil gemäß Verordnung die

' dögte von allen Bußen zwei Theile erhalten, hingegen die Kosten über sich nehmen müssen, weßwegcn sie
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zu Vermeidung von Kosten mit den Fehlbare» nicht nach Verdienen procediren, sondern sie zu geringen Geld'
strafen Verfällen. Daher wird nun erkannt: Blutschande, die malefizisch ist und das Leben verwirkt, wenn sie
in einem nähern als dem dritten Grad verübt wird, so wie auch andere malefizischeHändel dürfen in Zukunft
von den Laudvögteu nicht verthädiget, sondern sollen nach Verdienen bestraft werden; falls aber die Landvögte
hiergegen handeln, sollen die Gesandten ermächtigt sein, solche Verkommnisse aufzuheben und mit den Fehlbare»
nach Gebühr und Form Rechtens zu verfahren. Damit solche Ungebühr abgeschafft und gute Justiz gehalten
werde, soll jeder Gesandte sogleich nach seiner Heimkehr bei seinen Obern die Ratification dieses Beschlusses
auswirken, auf daß den Amtleuten in Lanis und in den übrigen Vogteie» der Befehl ^n dessen Pnblicatio»
ertheilt werden kann. Ibiä. ä. — 74. (1608). Schultheiß Schürpf erinnert abermals an die eingerissene»
große» Mißbräuche und wie die Communen gar seltsame, einander widersprechende Statuten haben, welche sie
dem Landvogt, wenn er etwas Gutes und Nüzliches vornehmen will, entgegenhalten, ferner wie die Unter-
thanen „-mit großen übernntzigen Zinßen vnd daruff volgenden Gysselbotten" erbärmlich beladen seien. Daher
wird Zürich, Lucern, Uri und Schwyz aufgetragen,Gesandte zu ernennen, welche entweder die Statuten und alle
zur Sache gehörenden Schriften zum Untersuch heraus begehren oder selbst in die Vogteien reisen sollen, um gute
Ordnung und Abschaffung dieser Mißbräuche herbeizuführen. Absch. 059. t. — 75. (1009). Leztes Jahr wurde
verabschiedet, es soll eine Ordnung gemacht werden, wer die Kosten bei Appellationen bezahlen solle, wenn der
Landvogt Unterthane» unverdienter Weise bestraft habe, weil diese bisher immer des Landvogts Nepntatio»
halber aufgehobenworden seien. Es ist nun einhellig angesehen worden, die Gesandten sollen in solchen Fälle»
mächtig sein, die Landvögte zu Abtragung solcher Kosten, je »ach Gestalt der Sache, anzuhalten. Es könnte
auch vorkommen, daß ein Landvogt dermaßen ungebührlich gegen die Unterthanen procedirte, daß die Gesandte»
alsdann denselben zu bestrafen wohl befugt seien. Der Baslcr Gesandte nimmt dies zum Bericht in de»
Abschied. Absch. 895». Ic. — 76. (1009). Wegen der großen Unordnung, welche abermals bei den Appellatione»
und Citationen in Rechtshändeln eingerissen ist, indem Einzelne ohne Vorwissen ihrer Gegenpartei in die Orte
laufen, beschließen die katholischen Orte, jedes Ort soll seine Gesandten aus künftigen Tag zu Baden mit de»
nöthigen Instructionenversehen, mit gemeinen Orten über die Mittel zur Abhülfe sich zu berathen, namentlich,
daß für die Appellationen eine gewisse Frist festgesezt und bestimmt werde, in welcher Reihenfolge die Orte
von den Parteien z» besuchen seien. Absch. 713. i. 77. (1010). Zürich macht Anzug, es komme oft vor,
daß solche, welchen ein durch die Gesandten erlassenes Urtheil nicht gefällt, in die Orte kehren und ihre Oege»'
Partei entweder gar nicht oder zu einer ungelegenen Zeit dahin citiren, woraus Urtheile erfolgen, welche ei»'
ander widersprechen, und daß solche Parteien, wenn sie die Mehrheit der Stimmen erlangt haben, die übrige»
Orte nicht mehr besuchen; es sei nun durchaus »öthig, diesem Übel für die Zukunft zu begegnen. The>^
wegen ungleicher Meinung, theils wegen Mangel an Instructionenwird der Anzug in den Abschied genon»»e»
und den Landvögtenzu Lanis und Luggarns aufgetragen, zu berichte», was dießfalls die Statuten verordne»
Absch. 742. e. — 78. (1312). In Betreff des wiederholte» Anzugs, wie dringend nöthig es wäre, die St»'
tuten und Freiheiten der ennetbirgischen Unterthanen zu durchsehen und zu reformiren, sollen die Gesandt
nach Baden instrnirt werden, damit diese Reformation zu Staude komme, und soll alt-Landvogt Brandenberg
nebst noch einem Deputirten dahin abgefertigt werden. Absch. 797. e. — 79. (1KI2). Da seit einiger
Klage geführt wird, daß die Unterthanen Privilegien und Freiheiten vorschüzen und dadurch sich dem Gehörs»'"
gegen die Landvögte zu entziehen suchen, was diesen zum Despect und zur Schmälerung ihres Ansehens ge-
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^lcht; da zudem diese Freiheileu sich os! widerspreche» und man ihre Anthenticität zu bezweifelnGrund hat,
""ch wenn sie in die Statuten eingetragen wären, so wird für rathsam erachtet, für diese Sache eine eigene
^ugsazmig abzuhalten, auf welcher die Freiheiten und Statuten in Original vorzuweisen, genau zu prüfen
und die nicht aufgelegten oder vorenthaltenen zu annulliren sind. Hiefür wird auf den 21. October ein Tag
^ch Baden angcsezt, wo Abgeordneteder vier Nogtcicn sich eiuznfindenhaben. Absch. 803. b. — 80. (1612).

Gesandten sind instrnirt, „die Sache der Fischen und Postieren wieder abzuschaffen", da dadurch fast alle
^'iche aus dein Land verkauft und der Landschaftviel entzogen werde. Inzwischen langt ein Befehl auS
Baden ein, daß alle Cominunitätc» in de» vier Bogtcicn de» 21. Oetober zu Baden erscheinen sollen, behufs
Boruahuic einer durchgreifenden Revision ihrer Statuten. Das wird nun in den Abschied geuoinnicn, um die
Obrigkeiten dahin zg vermögen, daß sie aus Gnade den armen Landschaften diese großen Kosten ersparen und

Gesandtenauf die nächste Jahrrcchnungdarüber Befehle erlheilen, indem man dafür hält, daß diese viel
^sserc Gelegenheit haben, bei den Borgcscztcn nud beim gemeinen Mann die nöthigcn Informationen einzu¬
gehen, „in das Rüzliche in den Statuten bleiben zu lassen und daö Schädliche z» verbessern.Übrigens wird
b'e Äachc „der Fischen oder Postieren" verschoben,ebenso jene betreffend die sieben Männer oder Mitrichter.

indcß die Ober» gefunden haben, daß der Gemeinde allhicr „das Jncant" der Fische jährlich bei 133
^'onen ertragen möge, will man ihnen anempfehlen, die Hälfte dem Amt, die andere Hälfte der Gemeinde
g^vinincn zu lasse», damit der Landvvgt und die Amtleute desto weniger sich zu beklagen haben. Jedes Ort
gh seine Stimme bezüglich des Antrags, die Landschaft der Tagsaznng zu Baden zu überheben, nach Zürich
Aue», dieses den Commnnitäte» die Antwort mittheilen kann und der Termin nicht versäumt werde.

Ach. 805. e. — 8k. (1612). Gemäß Instruction werden die Untcrthanen der Bogtcicn Lanis, Lnggarus und
^»thal (die von Mcndris haben sich schriftlich entschuldiget, da sie keine besonder» Freiheiten und Privi»

h'ku hnbcn und de» Landvogt „für ihr Haupt ohne alles Mittel" erkennen) vor die Bersaminlnng berufen,
Statuten, erthciltcn Gnaden, alten und neuen Freiheiten untersucht und die mündlichen Berichte der Ab-

Ebneten der Communitäten angehört. Bei denen von Lanis wird nichts gefunden, das den regierenden
Aen nachthcilig ist, wcßhalb man ihnen Alles bestätiget; sie werden aber neuerdings ermahnt, wenn ein
udvvgt Sturm läuten lasse, gcflisscner als bisher und bei Strafe des Meineids sich finden zu lassen und

gMaufcn, bei Stcrbensläufcn bessere Ordnung zu schaffen nud nebe» der »»sauber» Herberge auch eine
"bcrc einzurichten, bei Anlegung der Stenern den Laudvogt beiwohnenzu lassen. Ebenso werden auch denen
" ^uggarus diese drei Artikel zu Sinn gelegt mit der Ermahnnng, ihre Landvögte in gebührendemNcspect

halten, worauf auch ihre Statuten und Privilegien gut geheißen und bekräftiget werden. Einigen Ge
. tei, ^'scheint daS Statut, daß wenn Einer einen Andern heimlich verklage, die Obrigkeit, wenn der Be»
'Pe ^ begehre, den Kläger nennen und stellen müsse, nud daß, wenn der Kläger die Klage im Rechten nicht
^>sen könne, er bestraft werde» solle, ziemlich hart, weßhalb sie cS zum Entscheid ihrer Obern in den Ab-

begehren. Denen von Berzasca,Brissago und Gambarogno werden ihre Sachen ebenfalls gut geheißen

thü Anhang, daß in Zukunft ihre Potestatc, gleich wie andere Amtleute, dem Landvogt die Huldigung
" sollen. Die von Brissago bitten, man möchte ihnen de» Brief, von welchen die Bacciochi bei den be-

ihr ^ ^"ruhen aus Zorn daö Siegel abgerissen haben, wieder mit dem Siegel corroboriren, indem derselbe
^ Privilegien enthalte. Die Gesandten über daS Gebirg sollen daher beaustragtwerden, die Sache zu
Kuchen und, wenn dem also ist, den Brief zu Baden wieder besiegeln zu lassen. Auch denen anS dem
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Mainthal werden ihre Statuten und Freiheiten, deren nicht viele sind, gutgeheißen, wobei ihnen ernstlich ein¬

geschärft wird, dieselben nicht zu mißbrauchen, indem mau sich vorbehalte, nach Gutfinden dieselben zu ändern,

zu mindern oder gar aufzuheben. Absch. 812. e. — 82. (1814). Da die Mitrichter nicht allein der regierenden

Orte Stimme», sondern auch den Urtheilen der Landvögte nicht nachkommen wollen, so soll jedes Ort seinen

Gesandten auf künftigen Tag Gewalt ertheilen, Abhülfe zu schaffen. Absch. 853. c. — 83. (1814). Streitige

Parteien sollen nicht mehr in den Orten angehört, sondern direct auf die Jahrrechnungen gewiesen werden.

Iditi. cl. — 84. (1814). Weil es sich zeigt, daß die sieben Mitrichter ihre Gewalt mißbrauchen und sich Z»

viel anmaßen, so daß die Autorität der Laudvögte sowohl als der Obrigkeiten gemindert wird, soll jedes Ort

seinen Gesandten nach Baden Instructionen für Aufhebung des Mißbrauchs ertheilen. Absch. 884. 8. — 85-

(1814). Der Beschluß, daß die Obrigkeiten den nach Ortsstimmen laufenden Parteien aus den gemeine»

Vogteien keine Audienz mehr geben, sondern sie auf die Jahrrechnmigen weisen sollen, wird instructionsgeinäß

erneuert. (Brgl. Deutsche gemeine Vogt., Art. 24). Absch. 888. o. — 80. (1818). Auf die Wahrnehmung,

daß Einige aus den eidgenössischen Orten in den Landschaften Lanis, Luggarus und Mainthal ablöslichc Hand¬

schriften (Gülten) zu einem Zins von 8 Procent aufrichten, was den Decreten entgegen ist, wird die Frage,

ob diese Decrete nur die Unterthanen oder aber auch die „oberkeitlichen regierenden Orth" angehen, zum Ent¬

scheid in den Abschied genommen. Absch. 825. «I. — 87. (1816). Es hat sich der Mißbrauch eingcschliche»,

daß auf liegende Güter größere Summen, als sie Werth sind, geliehen werden und daß demnach die Besizee

„ein wuocherlichen Jntereß" ziehen, der größer ist, als sonst das Hauptgnt ertragen möchte. Da man dieses

sehr bedenklich findet und ans den stets vorkommenden Händeln wahrnimmt, daß der Arme dadurch Höchts

geschädiget wird, so wird die Sache nU rvieronäum genommen. UM. e.

1>. Banditen, bezügliche Unterhandlungen mit Mayland.

Art. 88. (1587). Jedes Ort soll seine Boten nach Baden über die Klagen instruiren, daß in den en»cl-

birgischen Vogteien bald Niemand mehr vor den Banditen sicher sei. Auch der spanische Ambassador wünscht,

daß man sichernde Maßregeln treffe. Absch. 18. I. — 89. (1587). Die Beschlüsse in Betreff .der mayländische»

Banditen werden bestätiget. (S. Absch. 18. u.). — 98. (1588). Auf den Vorschlag des Gubernators

Mayland für Abschließnng einer Übereinkunft über die Behandlung der ans beidseitigem Gebiete sich a»s'

haltenden Straßenräuber, Banditen und Mörder werden Uri, Schwyz und Nidwalde» mit der Einleitung dee

daherigen Unterhandlungen beauftragt. (S. Absch. 85. n.). — 91. (1588). Man hält für nöthig, eine Ver¬

ordnung über die verrufenen Banditen zu erlassen, ans daß dieselben aus den ennetbirgischen Landschaften ver¬

trieben werden und keine Unterkunft mehr bei den Unterthanen finden. Diese Verordnung lautet: Fürderhi»

ist jeder Untertha» verpflichtet, so bald er einen Banditen sieht oder von einem etwas weiß, und wäre es

auch sein Vater, Bruder oder Verwandter, beförderlich dem Consul davon Anzeige zu machen; alsdann

der Consul bei höchster Buße Jedermann in seiner Commune, auch die nächsten Consuln und Commnnen, »»!'

mahnen und je Einer dem Andern helfen und Leib und Leben daran sezen, um diesen Banditen lebend odce

todt einzubringen; die vier Landesfürsprecher sind schuldig, nach erhaltener Anzeige durch den Landvogt Alles

anfznmahnen; sollte Jcniand dieser Verordnung nicht nachkommen, so soll er als meineidig erklärt und Z"

keinem Amt mehr zugelassen werden und zu einer Buße von 100 Kronen zu Händen der Kammer verfalle"

sein. Zu mehrerer Bekräftigung wird diese Sazung in den Abschied genommen. Absch. 100. i. — 92. (15^)'

Anzeige, daß sich über hundert bewaffnete Banditen in einem alten Schlosse ans mayländischem Gebiet, ew"
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Zwei Stunde» von LauiS am See verschanzt haben und von dort ans die Umgegend beschädigen, und Antrag,
wit dem Herzog von Mahland über gemeinsamesVorgehen gegen dieselben sich zn verständigen. (S. Absch.
^1- __ (1589). Auf künftigen Tag zn Baden sollen die Gesandte» instrnirt werden über die

und Weise der Liberirung von Todtschlägcrn in den cnnetbirgischcn Vogteien. (S. Absch. 104. e.). —
^ (1590). Mahland wünscht Abschließung einer Übereinkunftüber gegenseitige Auslieferung von Übelthätern.
(S. Absch. 1Z8. t.). — 95. (1590). Die Gesandten zn LaniS hatten am 10. Juli an den Gnbcrnatorvon
Mahland ein Schreiben erlassen bezüglich der Banditen, welche sich an den Gränzen aufhalten, damit Maß-
^geln gegen dieselben vereinbart werden. Die hierauf erfolgte Antwort des GubernatorS vom 16. Juli und
^>ue Zusicherung, allen Ernst anwenden und dem Gnbcrnator zn Como bezügliche Weisungen ertheilen zu
wollen, wird in den Abschied genommen. Absch. 139. n. — 9K. (1590). Die Verordnung, daß die Gesandten

den cnnetbirgischcn Tagsaznngen nicht die Befngniß haben sollen, Banditen zu libcriren oder ihnen Geleit
z" geben, wird erneuert. (S. Absch. 144.1.). — 97. (1590). Uri wird beauftragt, die Verordnung in Betreff
^ Banditen in den ennetbirgischen Herrschaften in Vollziehung zu sezcn. Absch. 146. e. — 98. (1590).
^gen der in de» ennetbirgischen Vogteien umhcrstrcifendcnBanditen soll Uri an die Vündner schreiben, den¬
selben keinen Aufenthalt zu geben. Absch. 157. i.— 99. (1591). Ans den Wunsch des spanischen Ambassadors
Wird der Landvogt von Lauis beauftragt, mit dem Gnbcrnatorzu Mahland sich über Maßregeln gegen die

"nditen zu verständigen. (S. Absch. 169. b.). — 109. (1591). In Folge ernster Beschwerden des spanischen
wbassadors wird an alle Landvögte die Weisung erlassen, die Räuber und Banditen sogleich auS ihren Land¬

schaften z» vertreiben; dabei dürfe jede Partei der andern Gebiet bis auf sechs Meilen betreten, jedoch un-
^chadct der beidseitigen Freiheiten. Dieses soll alle drei Jahre erneuert werden. (S. Absch. 187. c.). —

(1592). Über daö Begehren des spanischen AmbassadorSin Betreff der Banditen sollen die Gesandten
""s nächste Tagsaznng instrnirt werden. Absch. 190. g. — 102. (1592). Verkommnißzwischen den XII Orten
W'd dein Gnbcrnatorvon Mahland für Ausrottung der ans beidseitigem Gebiet sich aufhaltenden Banditen,

^bsch. i-i5. <>.). — 109. ( 1592). Der mahländischc Bandit Johann Paul Tavalla hat wider alle der
onditen wegen erlassenen Saznngcn und entgegen der kürzlich mit Mahland aufgerichtetenCapitulation zu
ade» sich sicheres Geleit zn verschaffen gewußt. Da nun derselbe ans inendrisischem Gebiet einen Mord

gongen und zndcm den Priester Josef von Campiglivne öffentlich umgebrachthat, so wird er auS allen vier
Kleien verbannt und dem eine Belohnung von 100 Kronen zugesichert, welcher ihn umbringen würde. Der
Schluß >vird zu weiterem Verhalt in de» Abschied genommen. Absch. 209. e. — 104. (1592). Auf eine
kschwerde des spanischen AmbassadorSüber die fortdauerndenFrevel der Banditen werden die nöthigen Vor¬

ginge» dagegen getroffen. (S. Absch. 220. l>.). — 105. (1593). Verhandlungen mit dem Gnbcrnatorvon
ahland z» Vereinbarung gemeinsamerMaßregeln zn gegenseitiger Vertreibungder Banditen. (S. Absch.
^ !>-)> — 10k. (1595). Der spanische Gesandte legt de» Entwurf einer Übereinkunft vor zwischen dem
c»c>t zu Mahland und der Eidgenossenschaft über gegenseitige Bestrafung der Straßenränder. (S. Absch.
7- k.). _ in? ii5g5). Nach Berlcsnng einer Zuschrift aus Lnggarus betreffs der Banditen zu Brissago

^ des Salzhandels mit Mahland wird gefunden, im Proceß mit den Banditen habe der Landvogt bisher
^ bvllkoimneucn Zufriedenheit gehandelt; er soll ihn fortsczcn, wobei man ihn des Schnzcs versichere, indem

' 'h>> in, Nothfall mit zuverlässige» Leuten aus Livinen nntcrstüzcn werde; ans nächster allgemeinenTag-
^wg zu Baden sollen dann Maßregeln getroffen werden, damit de» Banditen kein Geleit mehr gegeben und

189
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Übertreter, namentlich solche, welche ihnen Unterschlauf gewähren, strenge bestraft werden; zndein soll mit bei»

spanischen Ambassador Nüksprache genommen werden, damit auch die Mayländer den Banditen keinen Borschs

thun. Absch. 279. n. — 108. (1595). Welches Ort seinen Gesandten keine Instructionen der gestellten Orb'

nnng der Banditen halber nach Lanis mitgegeben hat, soll es nachträglich tlmn. Absch. 281. «. — 109. (1595).

Vereinbarung von Artikeln mit dem spanischen Gesandten bezüglich der beidseitigen Verfolgung und Berechtigung

der Banditen auf mayländischem und eidgenössischem Gebiet. (S. Absch. 283. s.). — 110. (1595). Da NN'

geachtet der erlassenen Beschlüsse, daß weder die Gesandten »och die ennetbirgischen Landvögte einen Bandiü"

zu liberiren die Vollmacht haben sollen und daß die Betreffenden sich an die Orte zu wenden haben, solA

Liberationsfälle dennoch wieder vorgekommen sind, so werden der alt-Landvogt von Lanis zur Verantwortung

und der Landschreiber daselbst zur Einvernahme bezüglich der 1000 Kronen Strafgeld nach Baden citiU

Ikiä. p. — III. (1596). Auf nächste Tagsaznng zu Baden sollen endlich die nöthigen Instructionen bezügl^

der projectirten Übereinkunft mit Moyland über Ausrottung der Banditen und Bestrafung der Straßenrän^

ertheilt werden. Absch. 295. k. — 112. (1596). Dem spanischen Gesandten wird der Entwurf zu einein

acht Artikeln bestehenden Vertrag mit Moyland über gegenseitige Vertreibung und Ausrottung der Banditen

Straßenränder und Mörder mitgetheilt, damit er dessen Ratification durch den Gnbernator auswirke. (S. Abs^

296. k.). — 113. (1596). Antrag des spanischen Gesandten zu Erncnernng des Verkommnisses wegen gege"

seitiger Verfolgung und Bestrafung der Übelthäter. (S. Absch. 305. 1>.). — 114. (1596). Verhandlung

dem spanischen Ambassador über Verfolgung und Bestrafung der Banditen. (S. Absch. 307. a.). — 1^

(1596). Der mayländische Gesandte legt einen neuen Entwurf zu einer Capitulation bezüglich der Bandit

vor, der in vier Artikeln besteht, nebst einer Aufzählung der Verbrechen, die gemäß dieser Capitulation z» ^

strafen sind. Ikicl. gg. — 116. (1597). Verhandlung mit dem mayländischen Gesandten wegen der a»

Gränzen sich herumtreibenden Banditen. (S. Absch. 330. ct.). — 117. (1597). Ans die Vorstellung des

nischen Ambassadors, der Vertrag von 1592 über Ausrottung der Banditen sollte erneuert werden, tm'rd^

die Gesandten über das Gebirg mit den dahcrigen Unterhandlungen beauftragt. (S. Absch. 342. e.)>

118. (1597). Kraft der von den Gesandte» der XII Orte zu Baden erhaltenen Vollmacht wird die Überein

knnft wegen der Banditen mit Kaspar von Castiglia, dem Ambassador und geheimen Secrctär des GnberN"

tors von Moyland, ans drei Jahre abgeschlossen, besiegelt und unterschrieben, nur Uri stimmt nicht dB''

Die Artikel werde» zur Pnblication in alle vier Vogteicn geschikt mit der Erläuterung, daß man, wen» ^

Bandit, der sich durch Umbringen eines andern Banditen ledig gemacht hat, später sich wieder vergehen wü^

ihm die alten und die neuen Vergehen zusammenrechnen und weiter als die sechs Meilen nachjage» wcr^'

Absch. 344. <1. — 119. (1598). Zürich meldet, seine Gesandten haben über das Banditenwesen in den

birgischen Vogtcien genauen Untersuch angestellt, und beantragt gemeinsame Besprechung von Maßregeln

die wälschen und deutschen Bettler, damit die Untcrthanen vor ihnen geschüzt werden, unter Zusicherung

möglichsten Mitwirkung. Davon wird jedem Ort Mittheilnng gemacht. Absch. 348. n. — 120. (1598). ^

erneuerte Anregung des spanischen Ambassadors wird der zwischen den ennetbirgischen Gesandten n»d ^
mayländischen Abgeordneten verabredete Entwurf einer Capitulation in Betreff der Banditen in den Abs^

genommen, weil einige Artikel noch genauer gefaßt werde» müssen. Ikicl. cl. — 121. (1598). Unterhandln"^

mit Moyland wegen des Verbots der Korn- und Weinansfnhr und einer Übereinkunft über Vertreibung ^

Banditen. Verlegung der sich ans mehr als 5000 Krone» belaufenden Koste» des Bacüochische» »nd
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"aidische,, Handels aus die vier Landschaften. (S. Absch. 365. o.). — 122. (1599). Ans den Bericht, daß die
Lauis und Mendris nin Nachlaß der ihnen auferlegten Kosten in dein Handel wegen der Banditen nach¬

suchen, während die von LnggarnS und Mainthal ihr Vetrcffniß bereits bezahlt haben, wird an die Landvögte
Lanis und Mendris geschrieben, sie sollen für die Bezahlung der ihren Landschaften auferlegten Raten

^vgen, indem Ungehorsame der Eidgenossen Ungnade und Strafe zn gewärtigen hätten. Absch. 372. g. —
123. (1604). Da einige wegen Mordthatenaus den ennetbirgischcn HerrschaftenVerbannte in Mayland ge-
'""gen sjzen sollen, wird der Gubcrnator ersucht, denselben den verdienten Lohn zu Thcil werden zn lassen,
dainit sie keine Gelegenheit mehr habe», Böses zu thnn. Absch. 525. o. — 12t. (1612). Den Landvögten soll
^ scharfe Befehl erthcilt werden, eifriger und ernsthafter als bisher gegen die Banditen vorzugehen und auf
^ Mayländer Ermahnen Jagd ans sie zu mache». (S. Absch. 797. o.). — 125. (1614). Da in diesen
"gteicn die Banditen sich wieder einniste» und erst kürzlich Einer im Palast dcö Landvogts zu Lauis er?

chchsen worden sein soll, so sollen die Gesandten nach Baden instruirt werden, dießfallS Einsehen zn schaffen,
bsch- 650. i. — 126. (1014). Zn Abschaffung des ungebührlichen Wesens der Banditen wird beschlossen,alle

k" Büchsen, große und kleine Rohre sollen bei höchster Strafe und Ungnade verboten sein; an den Gnber-
z» Mayland will man das Gesuch richten, bei der früher der Banditen halber abgeschlossenen Capitu-

^u zn verbleiben, gemäß welcher man einander gegenseitig die Banditen ausliefern soll, auch soll-man den
rdnial zu Mayland freundlich ersuchen, ans seinem an die eidgenössischen Vogteien gränzcnden Gebiete

"uditen nicht zn dulden. Und weil der Graf von „Vinccrcato" (Vimercato) viel dergleichen Unheil anrichtet,
^ ihm das ertheilte Geleit anfgckündet. Endlich wird dem Landvogt zu Lanis befohlen, diesen Ber¬
gungen pünktlich nachzukommen und dem Gorino unter Androhung höchster Strafe zu intimiren, daß er sich

^ auf weitere Verfügung in den Orten aufhalten soll. Absch. 853. Ii. — 127. (1614). Der Gubcrnator
" Mayland hat sich bereit erklärt, das Vcrkommnißüber Vertreibung der Banditen zu erneuern. (S. Absch.

128. (1614). Die zwischen dem HanS und Herzogthnm Mayland und de» XII Orten in Betreff
^ Banditen früher aufgerichtete Capitnlation wird beiderseits neuerdings bestätiget; die beiden Originalbricfe
^den besiegelt, der eine dem Gubcrnator, der andere Zürich zu Aller Händen zugestellt und eine Abschrift

°u»etbirgische» Gesandten zur Pnblication zugeschikt.Absch. 866. b. — 120. (1614). Der spanische Am-
Isador Casale meldet in einer Zuschrift, der Rath zu Mayland finde den Artikel in der wegen der Banditen
lgersilMeu Capitnlation, durch welchen den ausländischenBanditen dreißig italienische Meilen von dem
zeitigen Gebiet zu wohnen auferlegt wird, zn weitgehend, indem auch die Stadt Mayland darin begriffen

»nd erachte eine Entfernung von fünfzehn Meilen für genügend; er begehrt, daß der Vertrag in diesem

cht "^"ändert und der Tag festgesezt werde, wann die Capitnlation in de» ennetbirgischcn Vogteien pnbli-
(verde» solle. Man findet das Begehren nicht unziemlich, daher die dreißig in fünfzehn wälsche Meilen

g^ndert werde»; der Tag für die Pnblication wird ans Michaeli angesezt. Absch. 875. 6.
o. Verschiedene Justizsachc».

sie (15'^). A" dm Senat zn Mayland und an die ennetbirgischcn Landvögtc wird geschrieben,
s»g^^" ^ gleichmäßiges Verfahren für Znrülstcllungvon gestohlenemGut zn verständigen
Hlh^ ^ Absch. 262. ee.). — 131. (1594). Ans Auftrag der übrigen Gesandten waren die Gesandten von

Freibnrg nach Mayland gereist, um mit dem „Contystabcl" oder dem Senat ein Überein-
^u über Zurükerstattnng von gestohlenem Gut z» treffen. Der Gubernator versprach, seinem in llri
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residirenden Gesandten, Pompejus della Croce, Auftrag zu ertheilen, über einen solchen Vertrag mit de» Eid'
genossen zu unterhandeln. Das wird zum Verbalt in den Abschied genommen.Absch. 294. ir. — 102. (1596).
Ans der Tagsaznng zu Aarau soll Anzug gemacht werden wegen 1. der überaus großen GcrichtSgelderaus
den ennetbirgischen Iahrrcchnnngen, 2. der verbotenen Libcrationen und .9. des französischen Handels vo»
Mendris. Absch. 315. i. — 133. (1597). Olivier Pivt von Lnggarns, dessen Bruder von der Inquisition Z"
Moyland verhaftet worden ist, bittet um Bewilligung, ans mayländische geistliche Güter ennct GebirgS Arrest
legen zu dürfen. (S. Absch. 321. ä.). — 134. (1699). Der Gesandte von Glarns protestirt gegen das M'
handeln etlicher aus den ennetbirgischen Vogteien eingelangterGeschäfte, da er Auftrag habe, dieselben an ihre
gebührendenOrte zu weisen. Absch. 997. mm. — 135. (1911). Was Jakob Megnct, der „Gntvertiger"
(Spediteur) von Uri im Namen der Kaufherrcn, denen vor Iahren einige Waarenballenin den cii»^
birgischen Vogteien entwendet worden sind, vorgebracht hat, soll den Gesandte» auf die cnnetbirgische Jah^
rechnung, sammt Instructionendarüber, mitgctheilt werden. Absch. 771. p.

3. Polizeiliches.
(S. auch Handel und Verkehr ic.).

Art. 130. (1599). Von den Gesandten der XII Orte in Baden ist eine Zuschrift eingelangt, betreffet
die dem Johann Baptist Ghiringhelliund Hieronymus de Porta von Mendris ertheilte Bewilligung
Tragen verbotener Waffen. Da jedoch zu Lanis dcßhalb einige Nüfc erlassen worden sind, wird der Ha»^
für einstweilenin den Abschied genommen.Absch. 384. Ii. — 137 und 138. (1911). Den Gesandten a»f ^
cnnetbirgische Jahrrechnnng sollen Instructionenmitgegeben werden für Abschaffung und Verbictnng der lawl^
Rohre und Fencrbüchsen, ferner daß kein Ort, Landvogt oder Gesandter Gewalt haben soll, Einen, der weg^'
vorsäzlichen Todtschlags verbannisirt worden ist, z» liberircn, wie solches von den der dortigen Unruhen weist"
jezt in Lauis befindlichen Gesandten beschlossenworden ist. Absch. 771. o.

4. (Ijetreide- und Salzbezug.
Art. 139. (1587). Gesuch des Ammann Lnssi um Verwendung beim Papst, damit Salz und Kor»

die ennetbirgischen Länder geführt werden dürfen. lS. Absch. 2. Ii.). — 140. (1587). Da der Kornp^
jenseits des Gcbirgs bereits so hoch gestiegen ist, daß man besorgt, man müsse den Untcrthanen ab den
seitigen Märkten zu Hülfe kommen, so wird an den Gnbernator zu Mayland und an Pompejus zum
geschrieben, sie möchten gemäß Vereinnng den ennetbirgischen Unterthanen Getreide bewilligen. Absch. 37.
141. (1587). Mahnung an den Gnbernator von Mayland um Bescheid in Betreff der bnndeSgcmäßen ^
abfolgung von Getreide, (S. Absch. 39. g..). — 142. (1587). Die Gesandten ans künftigen Tag sollen instU^
werden bezüglich einer Antwort an den Herzog von Mayland wegen deS KornkaufS. Absch. 41. <1. ^
(1587). In Betreff Bewilligung des Kornkanfs antwortet der Gnbernator zu Mayland, daß er einzig ^
Transit und das Abführen dessen, was den ennetbirgischen Unterthanen ans dem Herzogthnm wachse (w^
er schon gemäß des Bündnisses verpflichtet ist), bewilligen könne, daher mit dem spanischen Ambassador
spräche genommen wird, daß auch der Kornkanf erlaubt und bis Lichtmeß darüber Bescheid gegeben we^'
Absch. 42. 0. — 144. (1588). Anzeige des savoyische» Ambassadors, daß der Herzog dem ennctbirgist^
Unterthanen die freie Abfuhr von 1900 Säken Korn bewilligt habe. (S. Absch. 44. b.). — 145. (15öS). ^
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mngen Jahren waren Albrecht Segesser und Landammann Püntiner in der regierenden Orte Namen abge¬

ordnet wvrden, um des freie» feile» Kaufs und der „sterbenden Länsfe" wegen eine Ordnung zu machen; die

dc>herigen Kosten waren auf die Landschaften gelegt und sind bis an 1» Kronen berichtiget worden. Da der

Landschrciber von Lanis deßhalb Einige in Bellenz verarrcstiren wollte, hat sich der Commissär daselbst dem

lvidersezt. Schwyz und Nidwalden sollen nun ihre Meinung nach Uri schikcn, ob die drei Orte den Commissär

Bezahlung anhalten wollen. Absch. 54. x. — 14k. (1589). Dem Herzog (Gubcrnator) zu Mahland wird

iiedcmkt fiir die Ausgleichung der Beschwerden der eunctbirgischcn llutcrthanen. Absch. 82. b. — 147. (1589).

^»icisz des Bündnisses mit Spanien müssen die euuctbirgische» llnterthauen, welche im Mahländischen Korn

^»feu wollen, eine bezügliche Bescheinigung von ihrer Obrigkeit beibringen. Da nun einige Landschaften für

^'sfertignng dieser Scheine eigene Kanzler ernannt habe», denen sie jährlich 24 Kronen auf Kosten der Land-

!chc>ft bezahle», während die Landschrciber, die ohnehin durch die neuen Saznngcn viel verloren haben, die

Sache um denselben Lohn besorgen möchten, so soll jedes Ort seine Gesandten auf nächste Tagsazung darüber

'"struiren. Absch. 85. le. — 148. (1590). Uri sott den ennetbirgischcn Landvögten auftragen, die Unterthane»

^warnen, daß sie ihr Korn nicht ans dem Land verkaufen, indem man ihnen nicht helfen könnte, wenn

Langel eintreten würde. Absch. 152. i. — 14i). (1591). Verhandlung mit dem spanischen Gesandten in Be-

^off des DurchpasseS von Korn durch die Eidgenossenschaft; bedingungsweise Bewilligung. (S. Absch. 187. g.).

" 150. (1594). Verwendung in Betreff der Abgabe, welche Statthalter Donada nnd Mithaften von Luggarus

Mahland für de» Salztransit zu entrichten haben, n. s. w. (S. Absch. 249. f.). — 151. (1594). Die

kchs katholischen Orte sind entschlossen, die Unterhandlnngen mit Mahland über Nachlaß des Transitgeldes

^ Salz fortznsezen. (S. Absch. 255. 1>.). — 152. (1594). Unter Mitthcilnng des von Donada eingelangte»

Reibens wird Lncern ersucht, beförderlich eine Verwendung für ihn an den Gubcrnator von Mahland ab-

z„ lassen. (S. Absch. 257. v.). — 158. (1595). Dem Statthalter Donada werden offene Fürschrcibe»

füglich seines ennetbirgischcn Salzhandels ertheilt. Absch. 275. <1. — 154. (1595). In Betreff des Salz-

cls Mahland nnd besonders wegen Aufhebung des Transitgeldes von 1000 Kronen wird mit dem

Muschen Ainbassador unterhandelt und der Landvogt beauftragt zu untersuchen, ob die Klage der Unter¬

zell über zu hohen Salzpreis begründet nnd ob das Salz zn Canobbio besser oder schlechter als das zu

llgarns sei, auch wie es mit dem ergangene» Nnf beschaffen sei. Über diese Fragen soll er noch vor der

^^cchnmig Bericht geben. Absch. 279. Ii. — 155. (1595). Ans den öffentlich erlassene» Ruf, ob sich Jemand

^ Statthalter Donada wegen seines SalzhandelS z» beschweren habe nnd ob derselbe nicht besseres nnd

^hlfcileres Salz liefere als die mahländischen Speditorcn zn Canobbio, meldet sich Niemand als die Räthe

^»ggarus, doch auch sie nicht »in zu klagen, sondern nur nin ihre Freiheiten bezüglich des Salzkaufs anf¬

allen, die aber das Mecrsalz nicht betreffen. Da Donada dagegen sein ans fünfnndzwanzig Jahre erlangtes

^bilcginm vorlegt, so läßt man es bei Brief nnd Siegeln verbleiben. Absch. 284. o. — 15k. (1595). So«

Statthalter Donada von Luggarus herkommt, will man über den Salzhandcl mit Mahland eintreten.

289. i. — 157. (1596). Verhandlung der VII katholischen Orte mit dem spanischen Ainbassador

Essend die thcilwcise Hemmung der Kornansfnhr ans dem Herzogthnm Mahland. (S. Absch. 312. b.). —

> (1596). Den Landvögten wird anbefohlen, alles Getreide zn verarrcstiren, welches a»S dem Gebiet der

^lleiiossenschaft ^ Mahland abgeführt werden wollte. (S. Absch. 313. n. ".). — 159. (1596).
" Landschaften Lanis und LuggarnS werden Verwendnngsschreiben ertheilt an beide Herzoge von Savohen



Vier ennctbirg. Vogteicn überhaupt.

und Mantua, damit man ihnen daselbst den Kornkauf bewillige; davon wird an Uri Mittheilung gemacht-

Ibiä. c. — 160. (1597). Der Gesandte Frciburgs soll an seine Obrigkeit berichten in Betreff des Salzhandcls,

sowie daß Statthalter Donada sich anerboten habe, Rechnung abzulegen. Absch. 325. i. — 161. (1597). Auf

den Bericht des Statthalters Douada über den Salzgewerb und über den ihm durch den Salztrausit aus

Mayland zugefügten Schaden wird eine Verwendung für ihn an den Gubernator und an den spanischen AM'

bassador erlassen. (S. Absch. 328. ä.). — 162. (1598). Verwendung für Statthalter Donada und für Aus'

rechthaltnng des zu Bellcnz ergangenen Urtheils bezüglich seines Salzhandels. (S. Absch. 353. n.). — 163

(1599). Nochmalige Schritte beim Gubernator und beim Ambassador für Erledigung der Anstände wegen des

Salzhandels. (S. Absch. 371. c.). — 164. (1000). Die Gesandten auf nächste Tagsaznng sollen in Betreff des maY'

ländischcn Salzhandels instruirt werden. (S. Absch. 419. I.). — 166. (1002). Den Gesandten nach Mayland

wird Auftrag ertheilt in Betreff des Salzhandcls des Statthalters Donada. Absch. 459. 1. — 166. (1604). Die

Verantwortung des Statthalters Donada auf die gegen ihn eingereichten Klagen wird genehm gehalten. Be'

züglich des Salztransits nach Mayland will man beim Gubernator ernstlich darauf dringen, daß gemäß seine»

Versprechungen ein förmlicher Beibrief zur Capitulation ausgestellt werde. (S. Absch. 541. d.). — 167. (1604)-

Die Unterhandlungen mit Mayland für Verabfolgung von 40,000 Stara Salz sollen fortgesezt werden. Absch-

542. ö. — 168. (1005). Der freiburgische Gesandte erkundigt sich nachdrüklich nach der ausstehenden Summe,

welche Statthalter Donada vom Salzhandel her Freibnrg schuldig ist. Absch. 569. ll. — 169. (1005). DeM

Statthalter Donada werden die nöthigen Schriften für Betreibung seines langwierigen Proccsses in Mayland

bezüglich des Salztransits bewilligt, :c. (S. Absch. 571. f.). — 170. (1005). Angelegenheit wegen deS SalZ'

bezngs ans dem Mayländischen. (S. Absch. 570. y.). — 171. (1008). Schreiben a» den Gubernator ZU

Mayland in Betreff des Salztransits und der Anliegen des Statthalters Donada. (S. Absch. 072. oy).

172. (1010). Auf die Klage der Unterthancn und Kanflente, welche Korn und Reis auf mayländischcm Gebiet

kaufen und den Langensee hinauf führen, daß sie jezt genöthiget werden, nach Lnggarns zu schiffen und das

Korn und Reis wiederum zu fassen, erlassen die katholischen Orte an den Landvogt die Weisung, diese Neue'

rung abzuschaffen und Jeden mit dem, was er gekauft hat, wie von Alters her fahren zu lassen. Absch-

728. c. — 173. (1015). Mayland droht den ennetbirgischen Vogteien mit Frnchtsperre, wen» sie noch ferner'

hin den Bündnern mayländisches Getreide zugehen lasse». (S. Absch. 894. i>.).

5. Handel und Verkehr, Märkte, Gewerbe :c.
sS. auch Getreide, und Salzbczug).

Art. 174. (1588). Gemäß erhaltenem Auftrag übersenden die ennetbirgischen Landvögte einen Borschs

zu Verhütung der Wucherzinse und des Wuchers beim Kornkauf, nebst Vorschlägendes Landvogts von Mendel

und Balerna für Abänderung der drei ersten Artikel bei Anwendung in seiner Vogtci. — Wird zu näherer

Berathung in den Abschied genommen. Absch. 03. — 176. (1590). Uri soll nochmals i» Aller Namen »"

die ennetbirgischen Landschaften schreiben, daß sie dem Leonhard Furrer von Uri für Auslagen und Arbeit be>

seiner Sendung nach Mayland wegen ihrer Märkte 100 Kronen vergüten und auch die Andern befriedigt

welche in diesem Geschäft gearbeitet haben. Absch. 120. I. — 176. (1591). Jnstructionsgemäß hat der Gesa »d"

von Basel beantragt, in Betreff des Holz- und Kohlengewerbes Ordnung zu schaffen. Da aber die ander»

Gesandten es bei der frühern Erkanntniß bleiben lassen wollen, nimmt er die Sache „zu GedechtnnS" in de"
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Abschied, Absch. 179. K. — 177. (1591). Weisung an die Landvögte, zn Verhütung von Wucher und Fürkauf
^gemessene Marktverordnungen zu erlassen. (S. Absch. 187. d.). — 178. (1592). Ermächtigung der die Graf¬
schaft Bellcnz regierenden Orte, ihre Verordnung gegen das Aufkaufen von Wein auch in den übrigen ennet-
Mischen Vogteien zu pnblicircn und die Landvögteund Amtleute mit deren Vollziehung zu beauftragen. (S.
Absch. 220. ,1.). — 179. (1592). Verordnung gegen den Kürlauf in Wein und das Ausleihen von Geld auf
Wein. (S- Absch. 221. <;.). — 180. (1593). An die cnnctbirgischen Landvögte wird die Mahnung erlassen
^e nöthigen Vorsorgen zn treffen, damit diesen Herbst kein Wucher und Fürkanf mit Wein getrieben werde
"nd daß man nicht zn früh „wimme" (Weinlese halte). Absch. 240. g.— 181. (1600). Da die Mahländer bisweilen
die Viehmärkte in den ennetbirgischen Vogteienabrufen, wodurch die Kanflente in bedeutenden Schaden kommen,
so wird mit dem AmbassadvrdaS Nöthige verhandelt. Absch. 412. ». — 182. (1600). Denen von Lauis und
^'ggarns wird verboten, abgestandenen alten Wein »ntcr den neuen zu mischen. Absch. 420. in. — 183.
(IK10). Der Antrag, man solle dafür sorge», daß die Unterthanc» mit dem Vieh nicht mehr über das Gebirg
sohre», sondern daß die Wälschen herkommen und hier kaufen, wird in den Abschied genommen, da die täg-
i'che Erfahrung zeigt, welche Gefahren, List und Übervorthcilnngenden llnsrigen begegnen und wie viele dabei

Grnnde gehen. Absch. 722. i. - 184. (1910). Weil die Unterthanc», welche ihr Bich über das Gebirg
Leiben, von den Wälschen übel oder gar nicht bezahlt werden, wodurch viele zu Grunde gehen, stellt Zürich
^'Antrag, gänzlich zu verbieten mit Vieh über das Gebirg zn fahren, indem dann die Wälschenherkommen

""d g„teg Haares Geld mitbringen würden. Da aber einige Orte Bedenken dagegen erheben, so wird der
"trag in dx,, Abschied genommen, damit jede Obrigkeit bei ihren Unterthancn das Angemesseneanordne,
bsch. 742. — 185. (1911). Reklamation der V katholischenOrte gegen die durch das falsche Gerücht, es

^sche „ein Sterben" bei ihnen, veranlaßt« Sperrnng der Pässe. (S. Absch. 791. Ii.). — 18k. (1611).
chrciben der VII katholischen Orte an die von Luggarns wegen Sperrnng der Pässe. (S. Absch. 764. F.). —

(1611). Da man gegen die großen Verluste, welche die Unterthancn durch den Vichtrieb über das Gebirg er-
wen, Maßregeln zn treffen weiß, mag jede Obrigkeit von sich ans ihre Unterthancn vor

wse», Schaden zu schüzen suchen. Absch. 776. r. — 188. (1611). Man soll eingedenk sein, das übcrschwäng-
Aufkaufen von Vieh über das Gebirge abzustellen.Absch. 778. <1. — 189. (1612). Die Gesandtenwissen

" Obern z» berichten, was dem Sanitätstribnnal »nd dem Ambassadvr Casalc wegen Öffnung dcS
lws nach Mayland geschrieben werden soll und daß Lucern ersucht worden ist, diese Schreiben in aller

^'kündete,, Orte Namen zn erlassen. Absch. 794. a. — 199. (1612). An das Sanitätstribnnal zn Mayland
wegen Ösfnnng des Passes geschrieben; zugleich kommt die große Unbcschcidcnheit der mayländischc» Com-

"Assarien bei solchen Sperren zur Sprache. (S. Absch. 797. <I.). — 191. (1615). Abgeordnete von Misox

^We» Beschwerde, daß die von Mayland durch Vermittlung ihres Abgesandten, Alexander Zobia, in den
^ Peien Lauis, Luggarns und Bellenz einen Ruf ausgebracht haben, durch welchen ihnen, den Misoxern, der

r»kanf gänzlich abgeschlagen und sogar eine Wache zn Bellenz aufgestellt worden sei; da dieses wider ihre
Bündnisse sei, bitten sie um Aufhebung des Rufs und um Bewilligung des freien Passes und Transites,
ist nun nicht gewillt, denen von Misox den feilen Kanf abzuschlagen, obwohl man bezüglich des may-

' 'scheu KornS nicht änderst Handel» kann, da ohne dasselbe die drei Vogteien nicht leben können; deßhalb
»>an ans der Heimreise zu Bellcnz die nöthige» Schritte für Durchlassung dcS transitircnden KornS thun;

Wit gh^. was der Obrigkeiten Wille ist, wird der Gegenstand in den Abschied genommen.
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Absch. 896. e. — 192. (1616). Weisung an die Landvögte, ihren Unterthanen das Verkaufen von tractab

gemäß aus dein Mayländischen bezogenen Korn an Misoxer zu verbieten und zugleich gegen das Aufkaufen solche»

Getreides durch die Misoxer schüzende Maßregeln zu treffen. Gesuch an den Ambassador Casale, seinerseits

zu verhüten, daß die Mayländer soviel Wein in den ennetbirgischcn Vogteien aufkaufen. (S. Absch. 938. k.).

193. (1617). Befehl der VII katholischen Orte a» die ennetbirgischen Vogteien, zum Unterhalt der wegen aus'

gebrochener Seuche auf dem St. Gotthard nöthig gewordenen Wachen ihren Antheil beizutragen. Absch. 944.
— 194. (1617). Die Anzeige, daß der Badie (?Badis) von Lanis gegen das Verbot und mit Umgehung

des Zolls den Bündnern Korn zugeführt habe und auf die an ihn erlassene Citation auf lezte ennetbirgischc

Jahrrechnung nicht erschienen und daher mit einer Strafe belegt worden sei, wird all röt'm'vmlum genommen.

Absch. 945. e. — 195. (1617). Die V katholischen Orte befehlen ncnerdings den ennetbirgischen Vogteien bei

Strafe, an die Unkosten der zu Eriels aufgestellten Wache beizusteuern. Absch. 948. I. - 196. (1617). Befehl,

an der jüngsten Verordnung über den Weinverkauf nach dem Mayländischen festzuhalten. (S. Absch. 963. b-)'
— 197. (1617). Da Zürich die Warnung an die ennetbirgischen Landvögte wegen Aufkaufen des Weines
noch nicht erlassen hat, soll Lucern es in der katholischen Orte Namen thnn. Absch. 966. k.

v. Zollsachen.
Art. 198. (1594). Bern macht Anzug, daß die ennetbirgischen Zölle immer weniger ertragen, weil ßc

nicht nach alter Übung auf offener Gant versteigert, sondern auf einige Jahre verliehen werden, während du

alten Sazungen vorschreiben, daß jedes Jahr abwechselnd die Zolllehen zu Lanis und Lnggarus versteigt

werden sollen. Die alten Sazungen werden bestätigt und Uri beaustragt, die ennetbirgischen Landvögte davon

in Kenntniß zu sezen. Absch. 262. 8. — 199. (1603). Weil Einige, welche mit Pferden und Rindvieh übel

das Gebirge handeln, den betreffenden Zoll zu Lanis und Lnggarus zu bezahlen sich weigern, sollen Nach'

forschungen über die bezüglichen Verpflichtungen der eidgenössischen Kauf- und Handelslente angestellt werde»'

Absch. 504. n. — 200. (1614). Beschwerde über Erhöhung der Zölle im Mayländischen. (S. Absch. 850. <z.).
201. (1614). Wegen der Zollsteigerung zu Mayland soll entweder mit dem nächstens ankommenden Ambassad^

ernstlich gesprochen oder an den Gubernator geschrieben werden, daß er es bei dem alten Zoll verbleiben lasst'

Absch. 858. p. — 202. (1614). Beschwerde der III Bünde über die Zollsteigernng in den ennetbirgisch^

Vogteien. (S. Absch. 875. o.).

7. Münzwesen.
Art. 203. (1588). Warnung vor den cursirendcn falschen venetianischen Krenzkrone»und Goldkrone"'

<S. Absch. 78. a.). — 204. (1617). Anzug wegen Steigerung der Münzsorten. (Vgl. Bellenz, Art. 6ö6)'

Absch. 968. k.

8. KricgZsache»; Geschiiz z» Jrnis.

Art. 205. (1588). Auftrag an die Landvögte, des allenthalben an den Gränzen liegenden fremden Kr >e^'
Volkes wegen ihre Unterthanen gerüstet zu halten, damit sie einem Rufe sogleich Folge leisten können. (
Absch. 44. m). — 20V. (1590). Fähnrich Stanga, dem vor zwei Jahren ausgetragen worden ist, das GeschO
zu Jrnis sicher zu stellen und zn restanriren, legt nun die Rechnung vor über seine Anslagen für Nepa^"'
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des Dachstuhls und der Fenster u. A. >»., im Betrage von 5» Gulden, nud begehrt für seiue Mühe u»d Arbeit
eine Entschädigung von 12 Kronen. Wird ml iimtnivminingenommen. Absch. 139. h. 297. (1591). An
d>e Gesandten ans den ennctbirgischcn Jahrrechnnngen wird geschrieben, sie sollen ans der Heimreise das Ge-
ichüz zu Jrnis besichtigen und die »othwcndigenReparaturen an den Rädern, Schäften n. s. w. durch den
Fähmäch Stanga vornehmen lasse»; die Kosten sollen ans derVogtcassczu Lanis bezahlt werden. Absch. 178. g.

298. (1591). Uri wird beauftragt, die schadhaften Geschüze zu Jrnis wieder herzustellen und auf nächste
^hrrechnnng einen Kvstenübcrschlag einzureichen. Absch. 187. i. — 299. (1592). Fähnrich Stanga legt Ncch-
"""g ab über die Kosten für Herstellung des Gcschüzes zu Jrnis, die sich ans 27 Münzgnlden belaufen,
^»f seine» Bericht über die Schadhaftigkeit des Schüzcnhanscs werden die Gesandten von Zürich, Lncern und
iiri beauftragt, mit einem erfahrenen Meister über die bezüglichen Koste» sich zu besprechen, damit nächstes
Fahr ei» entsprechender Beschluß gefaßt werden kann. Absch. 212. n. — 219. (1593). Landamman» von
^eroidingeu eröffnet im Namen der Orte Uri, Schwyz und Nntcrwaldcn (Nidwaldcn), daß sie das Geschüz
^ Bellenz mit große» Kosten in brauchbaren Stand gcsezt haben, und da vielleicht ein Theil den XII Orten
Thören möchte, so wünsche» sie zu vernehmen, ob sich diese an den Kosten bethciligc» wollen. Wird in den
^schied genommen, mit der Zusicherung, daß die XII Orte die Kosten für Herstellung ihrer Stükc übe»
Wnen werden. Absch. 235. v. — 211. (1594). Da die drei Orte Uri, Schwyz und Nidwaldcn ihre Geschüze

Bellcnz in Stand stellen lassen wolle», wünschen sie zu vernehmen, ob die XII Orte an die Kosten bri¬
ngen wollen, im Fall einige Stüke davon ihnen gehören. Wird zu näherer Erkundigung in den Abschied
^»ominc». Absch. 292. r. — 212. (1594). Da man leztcr Jahre Anordnung getroffen hat, daß daS Gcschüz-
hc»,s zu Jruis rcparirt und daS Geschüz in Stand gestellt werde, so wird Uri ersucht, Jemanden zu be-
^ch»cn, der den Sachverhaltnäher untersuche. Absch. 294. s. — 219. (1595). In Betreff des Gcschüzes zu

^leuz wird den Gesandten der die Vogteien Bellcnz ?c. regierende» Orte angezeigt,daß man jenes unter'
ialtcu helfen wolle, welches den XII Orten gehöre, wenn es nach Jrnis gebracht werde. Absch. 283. g. —

4- (1991). Der Bericht des Andreas Stanga über den mangelhaften Znstand der großen Stüke zu Jrnis
^ird rvtervncimngenommen. Absch. 434. ei. — 215. (1904). Uri stellt die Nothwendigkcit dar, das in
vNiis liegende große Geschüz wieder in branchbaren Stand zu scze», und anerbietet sich, es in eigenen Kosten

ihn», im Fall die Orte die Kosten scheuen, wenn sie ihm das Geschüz abtreten; ferner beantragt es, man
° ic die zwei kleinen Feldstüke, welche der Unruhen der Banditen wegen nach Lanis geführt worden sind,
leder »ach Jrnis znrükbringcn lassen. Wege» Mangel an Instructionen werden diese Anträge in den Ab-

genommen. Absch. 531. n. — 219. (1994). Anzug wegen des von den katholischen Orten dem spanischen
^iegsvolk bewilligte» Dnrchpasscs. (S. Absch. 540' In). — 217. (1995). Dem Andreas Stanga zu Jrnis,
^ uiit Besorgung des Geschüzes daselbst beauftragt ist, werden auf sein Begehren die jährlichen 9 Kronen

"bfolgt, auch wird ihm Vollmacht gegeben, das Holz zu vier Räder» znrüstc» zu lassen; dagegen werden
andern Vorschläge betreffend Reparaturenan Kästen, Schloß, Schrauben, Ladungen n. dgl. in den Ab-
genommen. Absch. 599. a. — 2i8. (1997). I» Folge der wegen der Bündncr Unruhen angeordneten

Öffnung sollen die ennctbirgischen Landvögte crmahnt werden, für gehörige Bewaffnung ihrer Unterthancn
^ lorgcu. Absch. 923. h. — 219. (1907). Da die Unruhen und der Krieg in Bünden sich immer weiter ans-

weiß, welches das Ende dieser Dinge sein wird, hat man nntersncht,wie die vier ennet-
Bschcn Vogteien mit Proviant und Waffen versehen und gerüstet seien. Da das Resultat nicht befriedigt,
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wird beschlossen, au de» Guberuator iu Mapland, Grafen von Fueutcs, zwei Schreiben zu richten, das eine
von den sechs mit Spanien verbündetenOrten mit der Bitte, den Ankauf einer Anzahl Gewehre im Herzog'
thnm zu bewilligen,das andere im Namen der XII regierenden Orte mit dem Gesuch, Ml) Saum Kor» i»
die ennetbirgischen Herrschafte» gehen zu lassen.' Wird ml rnt'oremlnm genommen. Absch. 928. m

9. Geistliches; Kirchliches und Maulienssachen.
Art. 229. (1589). Die Boten ans den Tag zn Baden sollen bevollmächtiget werden, das Begehren des

Bischofs von Como, man möchte ihn in seiner geistlichen Jurisdiction und beim Bezug seiner Einkünfte nicht
beeinträchtigenlassen, für genehm zn halten, weil man dasselbe der Billigkeit gemäß findet. Absch. >04. Ic.
221. (1595). Dem Landschrciberzu Lanis wird eine Vollmacht ausgestellt, in NeligionssachenAufsicht Z»
halten und die katholischen Orte von allen Vorfällen zn unterrichten. Solche Vollmachten haben die Land'
schreiber zu Lauis und Luggapns immer gehabt und sind ihnen im Jahr 1593 wiederum erneuert wordei»
Absch. 279. s. — 222. (1595). Da das ab der Tagsaznng zn Baden an den Papst erlassene Gesuch
Beförderung des Engcnio Camntio, Bischofs zn Bobia, ans das erledigte Visthnm Como so wenig Würdb
gnng gefunden hat, daß der Papst gegentheils einen Mailänder zum Bischof erwählte, so wird das mit
fallen und Bedanern vernommen. Deßhalb glaubt man nun genügende Ursache zu haben, die Abtrennung vo»>
Bisthum Como von dem Papst zn begehren, auch hält man eine solche Abtrennung noch ans andern Gründe»
im Interesse der hohen Obrigkeit und der Unterthanen und ist überzeugt, daß die ans eidgenössischem Geb^
liegenden Einkünfte für einen bischöfliche»Siz zn Lanis genügen würden; dabei hält man den Papst für vc»
pflichtet, die Abtrennung ans gestelltes Begehren zu bewilligen. Obschon man nun Veranlassung gehabt hätte,
die hierseitigenbischöflichen Einkünfte zu verarrestiren, so wird die Angelegenheit doch ml rakarnmium in de»
Abschied genommen. Absch. 282. cl. — 223. (1598). Der Bischof von Como läßt den katholischen Orten frcn»^
lichen Gruß und nachbarlichesWohlwollen vermelden und verlangt, daß sie keine Eingriffe in seine geistlich^
Freiheiten machen, da sie nicht befugt seien, wider Geistliche zn procediren, indem ihm allein zustehe,
bare zu bestrafen. Der Entwurf einer unvorgreiflichenAntwort an ihn wird n<I ratätialmcluin genon»»^'
Absch. 354. d. — 224. (1992). Die katholischen Orte wollen gegen die in den ennetbirgischen Herrschaft^
überhand nehmenden Kezereien, Unglauben und Aberglauben wirksam einschreiten. (S. Absch. 459. 6>)
225. (1903). In Betreff der ans der lczten Jahrrechnung mit dem Bischof von Como unter Ratification^'
Vorbehalt getroffenen Verabredung über die Bestrafung geistlicher Personen durch die Amtleute, wird erkc»»t,
diese Capitulation zu verwerfen und es bei der alten im Jahr 1579 zn Baden erlassenen Saznng der Goisb
lichen halber gänzlich verbleiben zn lassen, welche lautet, daß der jeweilige Landvogt Geistliche wegen begango»^
Frevel, die weltliche Sachen antreffen, zu büßen und zu bestrafen das Recht haben solle, der geistlichen
keit jedoch unbeschadet. Absch. 502. n. — 229. (1908). Die katholischen Orte wollen ihren Gesandten a»?
künftige JahrrechnungVollmachtenmitgeben, mit dem Bischof von Como bezüglich des leichtfertigen Wa»d^
etlicher Geistlicherzu verhandeln, damit die Pricsterschaftbesser visitirt und in Zucht gehalten und die
baren gestraft werden; ferner sollen sie In Erfahrung zn bringen suchen, ob er zu einem Übereinkam»'^
geneigt wäre, wie Lncern eines mit dem Bischof von Constanz über Abstrafnng der Geistlichen und über a»dc^
der geistlichen Jurisdiction adhärirendc Sachen und über Aufstellung eines Commissarins abgeschlossen h^
sie sollen überdies; dem Bischof vermelden,daß man, wen» er nicht besser Ordnung schaffe, an den
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Klangen würde. Absch. 653. ü. - 227. (1608). Nüksprache der katholischenOrte mit dein päpstlichen Nnntins
"bcr Reformation der Pricsterschaft, und Auftrag an die cnnctbirgischcn Gesandten, dieser Sache wegen mit

Bischof von Como zu sprechen. (S. Absch. 656. e.). — 228. (1608). Die Gesandten der VII katholische»
welche instrnctionsgcmäßan den Bischof von Como abgeordnet werden, »m ans Reformatio» und Ver¬

böserung der Geistlichen dieser Herrschaften zu dringen, sollen insbesondere Folgendes verlangen: 1. Daß
Bischof einen geistlichen Visitatvr i» der XII Orte Jurisdiction schikc, um über die Inquisition der Geist-

^chen n„d ihr Verhalten Bericht anfznnchmcn; 2. daß er bewillige, über die ärgerlichen Handlungender
Diester Untersnchnngc» anzustellen (ohne Gefahr laufen zu müssen, cxcommunicirtzu werden), damit viel
^rgerinß beim gemeinen Mann verhütet werde; 3. da sein Vicar zn Lanis in bürgerlichen bußfälligen Händeln
u»r die Processe zn formircn, nicht aber ein Urthcil zn fällen das Recht habe, so wünsche man und finde es
Z» Vermeidung großer Kosten zuträglich, daß er nach anfgcrichtctcm Proccß ein Urthcil zn geben ermächtiget
ivcrde. Alle diese Begehren werden nun aber vom Bischof „snbstanzlichcn"abgeschlagen,indem er die päpstliche

unvillignng dazu für nöthig hält, ohne welche er nicht conscntircndürfe. Dcßhalb Protestiren die Gesandten,
uu den Übel», die hieraus erfolgen möchte», irgend eine Schuld zu haben, und hoffen, daß ihnen gehörigen

Us werde entsprochen werde». Absch. 658. I. — 229. (1613). Wegen Abgang einer Reformatio» und be-
uninten Vereinbarung mit der geistlichen Obrigkeit hat man mit den geistlichen Personen viel zu schaffen,
uhcr wird von den katholische» Orten an de» in Lanis sich aufhaltenden Nnntins das Nöthigc geschrieben,

'Uli der Bitte sich Mühe zn geben, ans daß der Sache geholfen werde. Absch. 817. ,1.
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